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Im Geschichte 
öes Bischofs Rather von Verona

Analekten zur Ausgabe seiner Briefe

von
Kritz Weigle

I. vatierungsfragen:1. Einleitung 5.347. - 2. vie bischöfliche Epoche 
Rathers 5. 349. 3. ver Brief an den Diakon Ursus 5.358. 4. Der
Brief an die versammelten Bischöfe S. 36l. 5. Der Brief an Petrus
Veneticus 5.363. 6. vie Widmung der „vita Ursmari" 5.37V.
7. vie Briefe an den Lrzbischof Kotbert und an den Kanzler Brun 5.371.

8. ver Brief an den Lrzbischof Brun von Köln 5. 375. H. Zum 
Italienfeldzug Arnulfs von Sägern 934 5.378.

I. Datlerungsfragen

1. Einleitung
Obwohl die Gebrüder Lallerini, die ersten Herausgeber der 

Werke Rathers, die Lhronologie seines Lebens und seines Schrift­
tums mit ungewöhnlichem Rufwand an Scharfsinn und Kom­
bination aufgehellt und allseitig verankert hatten, kam schon der 
nächste, nicht weniger gründliche Bearbeiter Vogel in zahlreichen 
Zöllen zu ganz anderen zeitlichen Ansätzen, vas erklärt sich nicht 
so sehr etwa aus einem Mangel an Nachrichten. Im Gegenteil, 
die Schriften Rathers sind verhältnismäßig reich an autobio­
graphischem Material. Dazu setzt der Verfasser die Ereignisse 
seines Lebens gar nicht so selten gerade in zeitliche Beziehung 
zueinander und macht des öfteren auch ausgesprochen chrono­
logische Anmerkungen, vie Schwierigkeit liegt darin, daß diese 
Angaben ziemlich ungenau und wenig zuverlässig sind und sich 
darum oftmals widersprechen. Meist aus viel späterer Erinnerung
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heraus bezeichnet Rather bestimmte Ereignisse seines Lebens als 
20, 30, 35, 40 Jahre zurückliegend und kennzeichnet einzelne 
Episoden als 2, 3, 5, 10 Jahre dauernd. Er nimmt also runde 
Zahlen an, und dazu tritt fast jedesmal noch ein verwischendes 
tere, circiter, nisi kallit recordatio oder ähnliches. Nur ganz 
wenige, dazu für seine Geschichte nebensächliche Urkunden haben 
ein genaues Datum. Es ist klar, daß sich mit solchen Angaben 
nichts oder alles machen läßt. Line Erleichterung oder, wenn 
man will, auch Erschwerung bedeutet es, daß Rather in seinen 
Schriften des öfteren auf den liturgischen Text des Tages der 
Niederschrift oder des erzählten Ereignisses oder auf ein damit 
zusammenhängendes kirchliches Fest hinweist. Über auch diese 
Hinweise stiften mehr Verwirrung als Klarheit, weil auch sie 
meistens recht ungenau sind und überdies Feste der gleichen 
heiligen im Laufe des Kirchenjahres mehrmals auftreten können. 
Alle diese Angaben geschahen von feiten des Autors eben nicht, 
um die Ereignisse seines Lebens für die Nachwelt oder auch nur 
für die Zeitgenossen klar und korrekt zu fixieren, sondern aus ganz 
anderen Erwägungen und um ganz anderer Wirkungen willen. 
Er schrieb nicht eine Chronik oder Annalen, auch keine Vita, 
sondern Streitschriften für den Tag. Selbst die Zuhilfenahme 
anderer Usuellen und die Deutung aus der Verflechtung mit 
zeitlich feststehenden zeitgenössischen Ereignissen führt hier in den 
meisten Fällen nicht weiter. Denn einmal wissen wir fast alles, 
was über Rather bekannt ist, eigentlich nur aus seinen Schriften 
selbst, und zum anderen haben gerade einige für die allgemeine 
politische Geschichte wichtigen Ereignisse erst von den vermeintlich 
sicheren Daten des Ratherschen Lebens aus ihre zeitliche Fest­
legung durch die Geschichtsschreibung erfahren. Angesichts dieser 
Umstände kann das Ergebnis der nachfolgenden Untersuchungen 
nicht sein, daß nun in jedem Falle eine neue und sichere Datierung 
aufgestellt wird. Das ist gar nicht möglich. Sehr oft werden wir 
uns damit begnügen müssen, lediglich die Fragwürdigkeit der 
bisherigen Datierung aufzudecken. Doch auch mit solch beschei­
denem Ergebnis ist wenigstens das Eine erreicht, daß das Sichere 
von dem nur Wahrscheinlichen von nun an klar geschieden ist 
und so das ganze chronologische Gebäude nicht wie bisher auf 
ungleich festem Loden haltlos hin und her schwankt.
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2. Die bischöfliche Epoche Rathers
Die Unsicherheit in der Datierung beginnt sofort mit dem An- 

trittstermin Rathers als Bischof in Verona. Die Lallerini *) und 
nach ihnen die meisten Späteren setzen diesen Termin an den 
Anfang des August 932, während Vogels dem energisch wider­
spricht und in eindringlicher Beweisführung den August 93l er­
rechnet. Der Unterschied von genau einem Jahr wäre an sich 
nicht von so großer Bedeutung, wenn nicht durch diesen Ansatz 
eine ganze Reihe anderer Daten in Rathers Leben und auch ein 
wichtigeres Ereignis der deutsch-italienischen Geschichte mit­
bestimmt würden?) Weil wir Vogels Ansatz für den richtigen 
halten, die neueren Geschichtsdarstellungen aber immer wieder 
auf die Ballerini zurückgreifen, ist es notwendig, das Problem 
nochmals von Grund aus aufzurollen, zumal dabei der vogel- 
schen Beweisführung ein neues und wohl entscheidendes Schluß- 
glied hinzugefügt werden kann.

Rönig Hugo von Italien wurde Anfang Juli 926 gekrönt*), 
und nicht lange danach werden hilduin und Rather am könig­
lichen Hof in pavia eingetroffen sein. Am Anfang des Jahres 
966 sagt Rather nämlich *): OuaüraZinta iam kere sunt sum, ex 
quo ambire potentiam eoepi, und meint damit seine Bemühungen 
um ein italienisches Bistum. Am lO. August 928 starb Bischof

Ballerini, Ratherii episcopi Veronensis opera nunc primum 
collecta... (Verona 1765), Ratherii vita c. 15—16 bis, 5. XXXVII—Xb; 
Lecker, vie Werke Liudprands von Cremona (55. rer. Germ. 1915) 
5. 95,- pavani, Un vescovo belga in Italia nel secolo X (1920) 5. 22,' 
Monticelli, Raterio vescovo di Verona (1938) 5.52 Rnm. 1.

*) Vogel, Ratherius von Verona und das zehnte Jahrhundert 1 5.51f., 
S8—64, 2 5. 168—173.

') Cs handelt sich um den Einfall Herzog Rrnulfs von Lagern in die 
Lombardei, der im allgemeinen ins Jahr 935 gesetzt wird; vgl. Waitz, 
Jahrb. d. vtsch. Gesch. unter Heinrich I. (1885) 5.166f.; Riezler, Gesch. 
Laierns 1- (1927) 5. 525f.; Lintzel, Heinrich I. und das Herzogtum 
Schwaben, hist. vj.-5chr. 24, 1929, 5.17,- 8 M-Zisch er, Politiker um 
Vtto d. Gr. (1938) 5. 22f.,- hartmann, Gesch. Italiens im Mittelalter 
3 Teil 2, 5.198.

*) vgl. hartmann 5.197.
°) Tualitatis coniectura cuiusdam c. 13, Lallerini 388 E; zur Ent- 

stehungszeit der Cjualitatis coniectura vgl. Lallerini, Vita c. 109 u. 
5.373 Rnm. 1,- Vogel 2 5.74ff.
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Notger von Veronas, und hitduin bekam das Bistum von Hugo 
als Pfründe zugewiesen, ohne jedoch selbst Bischof von Verona 
zu werden. Denn ihm war das Erzbistum Mailand nach dem in 
Bälde erwarteten Ableben des augenblicklichen Inhabers zuge­
dacht. In Verona sollte ihm dann sein Freund Rather folgen?) 
ver genaue Einsetzungstermin hilduins in Verona ist nicht be­
kannt; doch können wir Rather mit Sicherheit seit herbst 928 als 
Anwärter auf die Nachfolge dortselbst ansehen. Als Lampert von 
Mailand am 19. Juni 93l starb, folgte ihm hier wirklich hilduin 
schon am 30. Juni des gleichen Jahres?) Den August als Ein- 
setzungsmonat für Rather in Verona, abgesehen vom Jahr, er­
rechnen die Ballerini und übereinstimmend mit ihnen Vogel auf 
folgende, ziemlich komplizierte Weise?) Rather ist bekanntlich 
nach kurzer Amtszeit im Verlauf eines Aufstandes im Bunde mit 
Herzog Arnulf von Laiern gegen den Nönig von Hugo abgesetzt 
und gefangengenommen worden?) Als Tag der Absetzung ergibt 
sich der 3. Februar. Rather erzählt nämlich, daß er am Tage nach 
einem Marienfest gefangengesetzt wurde?) Ferner sagt er an

vgl. über das Epitaphium Notgers in der Kathedrale Veronas zu­
letzt 5trecker, MG. Poet. 5, 350 Nr. lZ2; Ballerini, Vita c. 12.

2) vgl. Liudprand, Nntap. 3, 42: Veronensem ei episcopatum ad sti- 
pendii concessit usum; auch Rathers Brief an Papst Agapet II. Edition 
lve igle Brief Nr. 7; Ballerini 5.538 6): Notgero . . episcopo meliora, 
ut remur, petente datum episcopium est meo domino Dilduino iurs sti 
pendiario, promisso regis, qui me tune oppido, ut credebatur, diligebat, 
manente, quod, ubi illum altius promovendi loeus emergeret, ego petenti­
bus darer exisvopus. Zur Zitierung vgl. u. 5. 386 Nachtrag.

") Diese Daten ergeben sich aus dem Latalogus archiepiscoporum Me­
diolanensium (MG. 55. 8 5. ll>4), der Grabschrist Erzbischof Landulfs 
von Mailand (Giulini, Memorie spettanti alla storia al governo ed alla 
descrizione della cittä e campagna di Milans l - 5. 393) und einer Ur­
kunde Berengars für Eb. Andreas von Mailand (5chiaparelli, I diplomi 
di Berengario I, 88 Nr. 30). vgl. auch F. Palladini, Della elezione 
degli arcivescovi di Milano (Milans 1834) 5. 66 Nnm. 1u. G. 5chwartz, 
Bistümer Reichsitaliens (1913) 5. 74 Rnm. 1.

*) vgl. Ballerini, Vita c. 20 u. 21; Vogel 1 5.57ff.
°) vgl. unten 5.378—386; Vogel 1 5.57—66.
') vgl. praeloquia 5 c. 12, Ballerini 5.148f.: In tantum enim suo 

vedents infortunio, vresoento inoommodo, illum derelictum non tantum 
cogitabant, etiam dicebant, a Domino ut ipso testo sanctas Dei geni­
tricis quidam severissima kuerint increpatione redarguti, quod oscu- 
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einer anderen Stelle der „praeloquia"*), daß er sich im Augen­
blick des Niederschreibens im siebenten Monat nach dem Jahres­
wechsel und im achten Monat nach dem Eintritt seines Unglücks 
befinde, und zwar sei es gerade ein Freitag, und er zitiert als 
kirchliche Lektion des Tages Luc. 7, 36—50. Die Ballerini nehmen 
bei einem Jahresanfang im März als siebenten Monat den Sep­
tember, finden die Lektion dort am Freitag nach Kreuzeserhöhung 
(14. Sept.), rechnen acht Monate zurück und finden auch dort 
richtig, am 2. Februar, ein Marienfest, Maria Reinigung. Um 
Tage danach, dem 3. Februar, muß Rather demnach von Hugo 
seines Amtes entsetzt worden sein. Es patzt hierzu, datz Rather 
darüber klagt, datz infolge seiner Gefangensetzung niemand den 
Rindern in Verona zum Osterfeste die Taufe spenden konnte, 
wodurch als nächster Tauftermin Ostern sichergestellt ist?) Noch 
eine andere stützende Kombination führt Vogel an?) Im fünften 
Luch der praeloquta*) sagt Rather, datz jetzt nach seiner Gefangen­
setzung fast ein Jahr vergangen sei. Es mutz damals also wieder 
etwa Januar oder Februar gewesen sein. Das wird aber wahr­
scheinlich gemacht durch die Erwähnung des Festes der unschul­
digen Kindlein (28. Dezember) kurz vorher im vierten Buch der 
Praeloquia?) ver 3. Februar als Tag der Absetzung Rathers 
scheint durch all diese Überlegungen hinreichend gesichert?) In

lum illi in ecclesia concesserint, ut moris est inter solcmnia missarum 
Keri, pacis, putantes , Oastina itaque peracta dis, nil promissorum 
exbibetur opere etc.,' vgl. hierzu Ballerini 5.148f. Rnm. 30—35.

i) vgl. Praeloquia 2 c. 24, Ballerini 5.65: Xc itaque vagari inci- 
pisw per multa, adest adbuc rsoens in auribus es, quas modo in evan- 
gelio sonuit, Naria; sexta enim septimi mensis ab anni revolutione, 
vetavi autem ab buius, quas me deprimit, immo erudit calamitatis 
accessione, baee rite occurrit lectio seria (teris), non psrum, ut credo, 
auctore Deo, ad id quod indagandum suscepi, collatura, etc.,' vgl. hierzu 
Ballerini 5. 65 Rnm. 23; auch Vogel 2 5. l69f.

vgl. praeloquia 4 c. 21 Ballerini 5.122f.
°) Vogel 2 S. 170.
0 G. 12, Ballerini 5. 148: Xon utique contingeret, quod nuper, id 

est isto eodemque tempore (contigit), krops anno siquidem praeterito .
T. 28, Ballerini 5.132: quandoquidem, ut bodierna monet

aolemnitas, ipsi Deo testimonium placuisse noveris etiam non loquen­
tiam; vgl. Vogel 2 5.170 Rnm. 3.

') Vogel 2 S. 170 Rnm. 1 hat allerdings auch auf eine ganz ähnliche 
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seinem Brief an Papst Agapet gibt Rather als Dauer seines ersten 
Episkopats etwa 2^ Jahre an?) Rechnet man aber vom 3. Zebruar 
2^ Jahre zurück, so kommt man an den Anfang des Monats 
August.

Der erste Augustmonat nach Lamperts Tod (19. Juni 931) 
und hilduins Einsetzung in Mailand (30. Juni 931) ist der des 
Jahres 931. wenn die Ballerini den Einsetzungstermin Kathers 
trotzdem in den August 932 hinausschieben, so haben sie dafür 
zwei Gründe. Zunächst einmal erscheint ihnen die Vakanz von 
sieben oder vier Wochen (19. j30.j Juni bis 3. August 931) zu 
kurz?) An und für sich wäre sie ja lang genug,- denn hilduin 
braucht gleichzeitig bis zu seiner Einsetzung in Mailand nur zwölf 
Tage. Die Vakanzen scheinen damals überhaupt nicht lange, 
sondern im allgemeinen etwa zwei bis vier Monate gedauert zu 
Habens, und überdies war Rather schon seit drei Jahren für den 
veroneser Bischofssitz vorbestimmt. Doch ist dieses Mal nach 
Rathers eigenem Bericht eine gewisse Verzögerung eingetreten?) 
Hugo wollte sein Rather gegebenes versprechen nicht mehr halten 
und schwankte noch in der Entscheidung zwischen drei anderen 
inzwischen neu aufgetauchten Bewerbern. Rather erwirkte sich 
deshalb, als er für hilduin das päpstliche Privileg und das 
pallium aus Rom holte, von Papst Johann XI. ein Schreiben, 
in welchem dieser den Rönig dringend bat, den „von der ganzen 
römischen Rirche" gewünschten Rather in Verona als Bischof 
zu bestätigen. Wahrscheinlich hatte Rather den Auftrag über­
haupt nur in dieser Nebenabsicht übernommen. Doch auch die 

Kombinationsmöglichkeit zwischen dem Fest der Empfängnis Mariä 
(8. Dezember) und der Lektion (Luc. 7, 36—50) im 3. Nocturnum des 
22. Juli hingewiesen, sie aber selbst alsbald widerlegt.

i) vgl. weigle Brief Nr. 7; Ballerini 5. 540X: Duobus annis ot 
dimidio, nisi ksllit recordatio, priorem pertuli persecutionem.

?) vgl. Ballerini, Vita c. 16 5. XL,: His autem omnibus peragendis 
post Hilduini electionem ut congruum tempus tribuatur, unius aut 
duorum mensium spatium non sukkcit.

3) Zum vergleich mögen etwa die Vakanzen der Eb.-Reihe von Mai­
land nach dem oben 5.350 Nnm. 3 genannten Katalog dienen: 28. 2. 
906—7. 3. 906,- 7. 9. 918—l9. 12. 918,- 19. 8. 921—4. 10. 921,- 19. 6. 
931—30. 6. 931; 24. 7. 936—13. 8. 936.

') vgl. zum folgenden Rathers Brief an Papst Ngapet II., weigle 
Brief Nr. 7,- Ballerini S. 538vf.
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päpstliche Empfehlung tat nicht sofort ihre Wirkung. Rather 
mußte erst noch durch eine Krankheit nahe an den Rand des 
Codes geführt werden, ehe der König sich widerwillig auf Drängen 
hilduins und anderer Großer entschloß, dem vermeintlichen 
Todeskandidaten das Bistum zu übertragen. Er wollte sich auf 
diese Art geschickt aus der Affäre ziehen, seine Räte und den Papst 
zufriedenstellen, dem Sterbenden gegenüber sein Wort halten 
und nach dessen in Kürze erwartetem Ableben das Bistum doch 
seinem Favoriten zuwenden, wie die Pointe eines mittelalter­
lichen Schwank vom betrogenen Betrüger mutet es dann an, 
wenn nach der schließlichen Zusage des Königs und der Weihe 
der schon beinahe Totgeglaubte sich alsbald erhebt und trium­
phierend den Vischofsstuhl besteigt, wie lange diese Vorgänge 
gedauert haben mögen, läßt sich nicht mehr erkennen. Doch halten 
die Ballerini die Zeit zwischen dem 19. Juni und dem beginnenden 
August nicht für ausreichend.*)

Setzt man aber die hinhaltende Taktik des Königs in den Zeit­
raum vom 19. bis 30. Juni, rechnet für die hin- und Rückreise 
Rathers zwischen pavia (Mailand) und Rom je acht Tage, für 
den Aufenthalt in Rom zur Ausfertigung der Schriftstücke an 
hilduin und Hugo und für Rathers Krankheit je vierzehn Tage, 
so gelangt man nur in die Mitte des August. Die Termine sind 
dabei gar nicht sonderlich knapp gehalten, obwohl natürlich eine 
ungestörte Folge der Ereignisse vorausgesetzt wird. Aber es be­
steht überhaupt kein zwingender Grund, unbedingt am August 
als dem Linsetzungstermin Rathers festzuhalten und ihn nicht 
um einige Wochen hinauszuschieben. Rather sagt nämlich in dem 
schon erwähnten Brief an Papst Agapet?): vuodus annis et 
ckimickio, nist kallit reeoräatio, priorem pertuli perseoutio- 
nem. Das ist eine nur sehr bedingt zuverlässige Zeitangabe, ob­
wohl sie von dem Nächstbeteiligten stammt. Ihr Wert sinkt aber 
noch, wenn anschließend der Bischof ganz deutlich generalisierend 
auch die darauffolgenden Kerker- und Exilszeiten je genau ebenso­
lange dauern läßt^) und wenn man bedenkt, daß der ganze Le-

') vgl. oben S. 352 Nnm. 2.
*) Weigle Brief Nr. 7,' Ballerini 5.540^.
8) Gbd.: . st totiäem earoerale supplicium; bino emissus sudii toti-

äew guogue exilium.
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richt aus einer zwanzig Jahre späteren Zeit stammt. Es hindert 
uns also nichts, den Einsetzungstermin Rathers nötigenfalls bis 
etwa in den September oder Oktober 931 hinauszuverlegen?) 
Ist nun einerseits der Zeitraum von Juni bis August oder bis 
Oktober durchaus hinreichend, die von Rather erzählten Vor­
gänge sich abspielen zu lassen, so erscheint andererseits die von 
den Ballerini angenommene Zeit von vierzehn Monaten als 
unwahrscheinlich lang. Rather ist in dem genannten Briefe nicht 
sparsam mit wenn auch nicht ganz korrekten Zeitangaben, und 
der ganze lange Bericht ist nur eine einzige fortgesetzte Rlage über 
die ihm zugefügten Unzuträglichleiten. Es muß deshalb auffallen, 
daß Rather eine solche überlange Wartezeit von mehr als einem 
Jahr nirgends ausdrücklich erwähnt. Im Gegenteil erweckt der 
Bericht den Eindruck, als hätten sich die Ereignisse damals ziem­
lich schnell abgespielt.

Der Hauptgrund der Ballerini für die Streckung der Vakanz­
zeit ist denn auch ein anderer?) Sie benutzten nämlich eine Notiz 
bei hansizS), die besagt, daß der Erzbischof Udalbert von Salzburg 
von einem Einfall in Italien zurückkehrend am 14. November 
935 gestorben sei. Dabei stammt die Jahreszahl aus den gleich­
lautenden Angaben der „Annales sancti Rudberti Salisburgenses" 
und des „Auctarium Garstense" zu 935 :*) Ouckelbertus 8alr- 
durgensis cke invasione Italiae reckiens obiit, während das Eages- 
datum so in mehreren Nekrologien belegt ist?) Mit hansiz nahmen 
sie an, daß es sich bei dem Zuge Udalberts um die Invasion Her­
zog Arnulfs von Baiern handele, die von Liudprand und Rather

h vgl. unten 5. 357.
2) vgl. ZUM folgenden Ballerini, Vita c. 20 s. XblV f.
-) Germania sacra 2, 146: „6nno 935, quum Arnulfus dux hugoni 

Berengarii Italiae regis aemulo intulisset bellum veronamque occu- 
passet, eius militiam secutus etiam fuit Udelbertus, gui äs invasione 
Italiae rsäisns (verba sunt Chronographi Salzb. ad hunc annum) obiit, 
viem obitus adnotavit Jordanus XVIII. Ral. vecemb. aitque sepultum 
infra chorum 5. Ruperti"

«) MG. SS. 9 S. 771 u. 566.
°) vgl. MG. Necrolog. 2, 185, 73,- ferner Archiv f. Ästen. Geschichte 

19 (1858) S. 288 und 28 (1863) 5.39; Büdinger, Monum. Boica 14 
bringt den Todestag sowohl zum 14. Nov. als auch zum 6. April: da 
Udalrich aber durch eine Urkunde vom 16. Mai 935 (Hauthaler, Salzb. 
UB. 1 L. 161 Nr. 99) nachgewiesen ist, muß dieses Todesdatum falsch sein. 
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beschrieben wird, und bei deren Zusammenbruch in Verona der 
Bischof Rather abgesetzt wurde?) Sie setzen darum den Jahres- 
angaben der Annalen folgend diesen Absetzungstermin in den 
Februar 935, woraus sich zwangsläufig durch Abzug der von 
Rather genannten 2^ Jahre als Einsetzungstermin der August 
932 ergibt.

Vogels hat, ausgehend auch von der Empfindung, daß die 
vierzehnmonatige Wartezeit zu lang sein muß, sich große Mühe 
gemacht, diese Kombination der Lallerini zu erschüttern. Er wies 
zunächst richtig darauf hin, daß zwischen dem von den Lallerini 
angenommenen Ende des italienischen Unternehmens im 
Februar 935 und dem bezeugten Tode des Lrzbischofs am l4. No­
vember 935 ein zu großer Zeitraum klaffe, zu dem das reäiens 
der Annalen schlecht passe. Er hielt es deshalb für möglich, daß 
Arnulf zwei Züge (934 und 935) oder noch weitere unternommen 
haben könnte, auf deren einem, der aber von dem mit der Ge­
schichte Rathers verknüpften von 934 zu trennen sei, im No­
vember Udalbert gestorben wäre. Es scheint ihm weiter auch 
denkbar, daß Udalbert auf einem selbständigen, kleineren Grenz- 
kriegszuge gestorben sei. Er vermutet schließlich eine allzu starke 
Zusammenziehung der Ereignisse in dem Bericht, hervorgerufen 
durch den knappen Stil der Annalen, und erklärt das reäiens 
auf folgende Weises: „Es lag ihm (dem Lhronisten) nicht an 
einer Zeitbestimmung, sondern an der Bemerkung, daß Udelbert 
am Ende seines Lebens noch an einem Kriegszuge nach Italien 
teilgenommen hätte. Um diese Bemerkung in annalistischer kürze 
anzubringen, übersah er die Zwischenzeit zwischen Rückkehr und 
Tod, welche Zwischenzeit sich wenigstens auf neun Monate er­
streckte. Aber konnte er nicht ebenso eine Zwischenzeit von einem 
Jahr und neun Monaten übersehen? Es gibt nichts, was dieser 
Annahme entgegensteht. Also kann mit der berücksichtigten hand­
schriftlichen Notiz sehr wohl bestehen, daß Arnolds Zug im Anfang 
des Jahres 934 statthatte und Udelbert, der mit Arnold gezogen 
war, gegen Ende des Jahres 936 starb.'

vgl. unten S. 378—386 bes. S. 37S Rnm. 4—6,- auch Vogel 
5.87—66.

8) Vogel 1 S. SS—64.
') Vogel 1 S.6I.
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In neuester Zeit haben nun diese Vermutungen Vogels durch 
die Auffindung der sogenannten „Annales ex annalibus Iuva- 
vensibus antiquis excerpti"*) zu einem großen Teil eine glän­
zende Bestätigung gefunden. Zunächst allerdings wird die Teil­
nahme des Trzbischofs an dem Zuge Arnulfs ganz sichergestellt. 
Zweitens aber wird sein Tod aus der engen Verbindung mit 
diesem Zuge gelöst. Er wird mit der Tagesangabe des 14. No- 
vember?) ans Ende des Jahres 935 gesetzt, der Italienzug Ar­
nulfs aber eindeutig ins Jahr 934. vie größere Zuverlässigkeit 
der „Annales ex annalibus Iuvavensibus antiquis excerpti" 
gegenüber der übrigen hier in Betracht kommenden Salzburger 
Annalistik ist besonders durch Breßlau nachgewiesen worden, und 
die Angaben der „Annales sancti Rudberti" und des „Auctarium 
Garstense" erklären sich tatsächlich aus einer starken Zusammen- 
ziehung der Eintragungen zu 934 und 935?) So haben wir hier 
endlich einen schlagenden Beleg, um den Abschluß des Kriegs­
zuges Arnulfs und die Absetzung Rathers in den Zebruar 934, 
seine Einsetzung aber damit in den herbst 931 legen zu können. 
In Salzburger Urkunden ist Udalbert am 16. September 933 
und dann wieder am 1. Mai 934 belegt?) Inzwischen kann er 
sehr wohl am Italienzuge teilgenommen haben. Der Zug hat 
übrigens wahrscheinlich schon im herbst oder Winter 933 be-

h Ediert Breßlau, MG. SS. 30 S. 727—744; vgl. L. Klebel, Line 
neu aufgefundene Salzburger Geschichtrquelle (Mitt. d. Gesellsch. f. Salzb. 
tandeskunde 51, 1921, S. 33—54) u. h. Breßlau, vie ältere Salzburger 
Annalistik (Abh. d. Preuß. Akad. d. wiss. 1923 phil.-hist. NI. Nr. 2). Es 
handelt sich um die Anmerkungen der Annalen zu den Jahren 934 und 
935: DOOOOXXXIIII: IianAobardi Lparbardum Llium ^rnolti äueis 
in dominum aooeperunt. Lodern Limo ^rnoltus dux et Itdalpsrtus 
arobispiseopus eum Baiovvariis iter bostile in Italiam tsosrunt. 
V6660XXXV: Lidern Lxarbardo ^rnolkus dux pater eius reZnum 
Bsiovariornm concessit regendum post se, et XI">° Kai. augusti veniebat 
ad Salinam simulgue cum eo Itdalpertus arskisxisoopus, st kdelitatem 
inraverunt ei Salinarii ounoti tam nobiles guam ignobiles viri. Itdsl- 
pertus episcopus obiit VIII lral. deoswbris, st terre motus tactus est.

2) vas Datum VIII ksl. decembris ist durch Auslassung einer X davor 
entstellt,- vgl. Breßlau S. 61 6nm. 5.

b) vgl. Breßlau S. 60 Anm. 3.
h vgl. Hauthaler, Salzb. Urk.-B. 1 S. 150 u. 156 (Nr. 87 u. 93) und 

S. 155 u. 157 (Nr. 92 u. 94).
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gönneni); doch genügen allenfalls für eine schnelle Invasion, 
die ja nach kurzer Dauer zusammenbrach, auch die vier Wochen 
des Januar 934.

Es sei hier jedoch nicht verschwiegen, daß durch den Bericht 
der „Annales ex annal. Iuo. ant. excerpti" allein eine völlige 
5icherheit nicht erreicht wird. Die Annalen nennen lediglich das 
Jahr und keinen Monat. So könnte der Zug auch erst im herbst 
934 eingesetzt haben und im Februar 935 zusammengebrochen 
sein?) Der Chronist hätte dann vor allem den erfolgreichen Be­
ginn d es Feldzuges im Auge gehabt und das klägliche Ende im 
Februar 935 verschwiegen. Auch dann bliebe für die Teilnahme 
Udalberts ein ausreichender Zeitraum zwischen den Urkunden 
vom I.Mai 934 und vom 16. Mai 935?) Doch bietet sich für 
den Ansatz zu Februar 934 für die Absetzung und zum herbst 931 
für die Einsetzung Rathers eine weitere, sehr wertvolle Stütze 
in einer anderen Äußerung des Bischofs innerhalb seines schon 
mehrmals genannten Briefes an Agapet?) Gleich in den ein­
leitenden Worten, und damit sicherlich weit stärker überlegt als 
bei anderen Zeitangaben innerhalb des Textes, gewissermaßen 
wie ein Datum, sagt Rather, daß er die Leiden seiner gesamten 
bisherigen Bischofszeit per snnos iam viginti trage. Die Ent­
stehung dieses Briefes aber läßt sich mit fast absoluter Sicherheit 
auf den Ausgang, nämlich den November des Jahres 951 be­
rechnen ; und zwar sind sich auch die Ballerini und Vogel in 
diesem Punkte einig?) Die Rechnung um zwanzig Jahre zurück 
ergibt eindeutig den herbst bis etwa zum November 931, was 
unsere oben gefundene Meinung, daß der Einsetzungstermin 
nötigenfalls bis zum September oder Oktober 931 hinaus- 
zuverlegen sei°), eindrucksvoll unterstreicht. Angesichts dieser

Ruch die beiden ersten Dtalienzüge Dttos I., 951 und 961, begannen 
wie viele andere im herbst, im September, was sich großenteils 

aus der Rücksicht auf da; für die Deutschen in dieser Jahreszeit erträglichere 
^lima und auf die eingebrachten Grntevorräte erklärt.

2) So Bretzlau S. 60 Nnm. 3.
') vgl. Hauthaler 5.155 u. 175 (Nr. 92 u. 94) u. S. 160f. (Nr. 98 

u. 99).
') lveigle Brief Nr. 7; Ballerini 5.537L.
°) vgl. Ballerini S. 531—536; Vogel 2 S. 158—165 des. S. 160f.
°) vgl. o. 5.354.
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Belege können wir auf eine weitere Combination Vogels ^), die 
zu den gleichen Resultaten führt, aber nicht so eindeutig und 
beweiskräftig ist, hier verzichten. Als Resultat sei nochmals zu- 
sammengefatzt: Rather ist im herbst, Mitte August bis Ende 
Oktober 93l in Verona eingesetzt und am 3. Februar 934 ab­
gesetzt und gefangengenommen worden.

Durch diese grundsätzliche Festlegung ergibt sich eine Reihe 
weiterer Termine. Zunächst muß die Gefangenschaft in Pavia 
nach Rathers eigenen Angaben?) in die nächsten zweieinhalb 
Jahre von Februar 934 bis August 936 gesetzt werden, die Exils- 
zeit in die folgenden zweieinhalb Zähre von August 936 bis 
Februar 939. In diesem Zeitraum entstanden die beiden Briefe 
an den veroneser Kleriker Ursus und an die zu einem Konzil ver­
sammelten Bischöfe, vielleicht auch der an Petrus Veneticus.

3. Der Brief an den Diakon Ursus^)

Der Brief ist im dritten Buch der praeloquia überliefert/) 
Doch gehört er ursprünglich nicht an diese Stelle, sondern ist erst 
später, als die praeloquia an die auf einem Konzil versammelten 
Bischöfe versandt wurden °), hier eingeschaltet worden. Das hat 
Vogel gegenüber den Ballerini eingehend bewiesen?) Sein Haupt­
argument ist die Bemerkung kurz vor dem Anfang des Briefes?): 
(Zuorum uni (einem seiner Verleumder) ab exilio seripsit buius- 
molli. Dadurch wird der Brief einwandfrei als aus dem Exil 
(August 936 bis Februar 939) geschrieben bezeichnet, welches 
Rather stets scharf von seiner eigentlichen strengen Gefangen­
schaft unterscheidet. Die praeloquia sind aber, wie sich aus ge­
wissen Hinweisen an verschiedenen Stellen des Textes erkennen 
läßt, schon in der Gefangenschaft abgeschlossen worden, das dritte

1) Vogel 1 s. 52 Anm. 2.
') vgl. o. S. 253 6nm. 3.
-) weigle Nr. I,- Ballerini 5. 95S—100L
*) Ballerini 5.95—lOO.
°) vgl. u. S. 361-363
°) vgl. Ballerini, Vita c. 22 u. 23 u. 5. 94 Nnm. 23; Vogel 1 5. 95f.,' 

2 5.171—175.
D vgl. Ballerini 5.95.
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Such sogar schon im November 934?) Der Srief muß also ein 
späterer Zusatz sein. Zu dieser Beobachtung patzt eine andere 
Zeitangabe Rathers am Eingang desselben 24. Kapitels?): Klee 
äesunt interea, ut all inceptum recieam, etiam in episcopio 
corrosores, qui exemplo eorum, qui anno a praeterito altero 
Ib^cstess coenss aciversus queullam commentati sunt epi­
scopum, concinnent nunc et aciversus istum quoque quaeciam 
obloquia. Oie Ballerini legten die Phrase anno a praeterito altero 
als „vor einem Jahr" aus und errechneten als Lntstehungszeit des 
24. Kapitels und des Briefes ein Jahr nach der Absetzung Rathers 
in Verona, also den Beginn des Jahres 935, nach ihrer um ein 
Jahr verschobenen Zahlung also 936?) Ihnen folgt Monticelli, 
der den Termin noch etwas präzisiert und kurz hinter das Ma- 
rienfest am 2. Februar 935 (936) legt?) Vogel °) hat demgegen­
über darauf hingewiesen, datz die Ballerini damit die Zeitangabe 
ab exilio scripsit völlig ignorieren, datz die Phrase anno a pro­
terito altero es aber erlaube, einen Zeitraum von drei Jahren 
zwischen die Absetzung und die Niederschrift des 24. Kapitels zu 
setzen und datz damit die Möglichkeit, ja Notwendigkeit gegeben 
sei, diese an den Anfang des Jahres 937 und damit in die Lxils- 
zeit Rathers zu verlegen, va altero in der Reihe proximo, altero, 
tertio wirklich das zweitnächste bedeutet und Rather das Jahr, 
wie wir sahen, am l.Mär; beginnen lätzt«), so kann man bei 
korrektester Auslegung für das dem „vergangenen" Jahr „zweit­
nächste" die Zeit vom 3. Februar 934 bis zum letzten Februar 934 
annehmen, für das dem „vergangenen nächste" die Zeit vom 
l. Mär; 934 bis Ende Februar 935, für das „vergangene" die 
Zeit vom l. März 935 bis Ende Februar 936 und für das Jahr 
der Niederschrift das folgende vom l. Mär; 936 bis Ende Februar

^) vgl. hierzu die Berechnung Vogels 2 5.168-475; 1 5. 93; ferner 
Praeloquia 2 c. 24 (Ballerini S. 65), 4 ..28 (Ballerini 5.132), 5

12 (Ballerini 5.148), 4 c. 26 (Ballerini 5.130).
?) Ballerini 5.94.
3) Die ersten vorwürfe von feiten seiner Kleriker erfolgten, als er 

infolge der Verschwörung im Zebruar 934 abgesetzt wurde. Zur Rech­
nung der Ballerini vgl. o. 5. 354f.

') INonticelli 5.111 Rnm. 2.
°) Vogel 2 5.171—173.
°) vgl. o. 5.351 mit Rnm. 1.

Deutsche« Archiv V 24
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937, also wirklich das erste Halbjahr des Exils von August 936 
bis Zebruar 937. Die vogelsche Rechnung erscheint um so rich­
tiger, als man, wenn man das 24. Kapitel und den Brief mit den 
Ballerini an den Anfang 935 setzt, trotzdem ein nachträgliches 
Einfügen annehmen muß, da das dritte Buch der Praeloquia 
eben schon als im November entstanden nachgewiesen ist?) Das 
weitere Argument Vogels, die resignierte, ja teilweise freudige 
Auffassung Rathers von seinem Unglück, die in dem Brief zum 
Ausdruck kommt 2), beweist allerdings nichts über die spätere Ent­
stehung desselben. Ähnliche Stimmungen finden sich auch schon 
innerhalb der praeloquia selbst?) Indessen spricht für das spätere 
Anfügen eines ursprünglichen Fremdkörpers wieder die Tat­
sache, daß sich der §all des wörtlichen Zitierens eines ganzen, 
dazu noch ziemlich umfangreichen Briefes in dem gesamten er­
haltenen Schrifttum Rathers nur dieses einzige Mal vorfindet. 
Es ist durchaus wahrscheinlich, daß dies geschah, als Rather die 
praeloquia an das Konzil sandte, ven Bischöfen wollte er nach­
weisen, daß er zu Unrecht oder doch wenigstens nicht auf kor­
rekte Weise von seinem Sitz vertrieben worden war. Das konnten 
sie aber gut aus dem Brief herauslesen, welcher dem Verleumder 
Ursus die einzelnen Umstände der veroneser Empörung gegen 
Hugo und der Absetzung Rathers ins Gedächtnis rief und dabei 
deutlich erkennen ließ, daß der Bischof nicht der einzige Schuldige 
und wie fragwürdig die Rolle der übrigen, unbestraft Gebliebenen 
gewesen war. Es mußte um so überzeugender wirken, wenn der 
Bischof den unveränderten vollen Wortlaut des Griginalbriefes 
hierher setzte. Wir halten den Beweis Vogels für vollkommen 
gelungen und setzen den Brief in die Exilzeit, und zwar zwischen 
August 936 und März 937?)

vgl. o. 5. 3SS Unm. l.
-) vgl. Vogel l 5. SS u. 2 S. l7l.
') vgl. z. B. praeloquia 2 c. 24 (Ballerini 5. 6S): ab Kuius^

quas ins äepriinit, iinino sruäit, ealawitatis assessione.
von hier aus ergibt sich übrigens die Möglichkeit, auch den Termin 

des Briefes an die zum Konzil versammelten Bischöfe genauer zu be­
stimmen (vgl. u. S. 362 f.). Oer versand jenes Briefes zusammen mit 
den Praeloqiua wird nicht viel später erfolgt sein als die Einschaltung 
des Briefes an Ursus, also etwa im Mär; 937, was auch Vogel 2 S. 174 
aus z. T. anderen Gründen schloß.
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4. Der Brief an die versammelten Bischöfe*)
Rather schrieb den Brief aus dem Exil in Lomo. Die Lallerini 

und Vogel haben die Momente, die dafür sprechen, erschöpfend 
zusammengestellt?) Der Bischof war aufgefordert worden, auf 
dem Konzil seine Angelegenheit zu vertreten. In dem Brief ent­
schuldigt er sein Zernbleiben mit dem Hinweis auf seine unfrei« 
Lage. Er habe keine persönliche Bewegungsfreiheit, wolle auch 
nichts Nachteiliges über seinen Herrn aussagen, und überdies 
sei sein Fall in der Öffentlichkeit genügend bekannt. Er sende 
aber gleichzeitig mit dem Briefe zur Aufklärung sein im Exil 
geschriebenes Werk, die praeloqui«. Die Absenkung des Briefes 
kann zu jeder Zeit während der Exilsperiode erfolgt sein, wahr­
scheinlich aber im Nlärz 937. Klarheit könnte ohne weiteres 
darüber geschaffen werden, wenn sich das Konzil zeitlich be­
stimmen ließe. Zunächst soll jedoch eine andere Zrage erörtert 
werden, die den Lallerini und Vogel einiges Kopfzerbrechen 
bereitet hat. Im fünften Buch der praeloquia, am Ende des 
12. Kapitels3), finden wir eine kurze Notiz, die scheinbar mit 
dem Brief an die Bischöfe Zusammenhänge Sie lautet: Rpistols 
eiusdem: Rstllerius exul XVidoni stque Sobboni arclriepiscopis 
cetcrisque coepiscopis in concilio residentibus. Istud, domini, 
pro praesenti« suscipite nostri et legere, precor, dignemini, kor- 
tassis enim non erit inconveniens negotio praesenti. Es handelt 
sich hierbei sichtlich nicht, wie Vogel *) vermutet, um einen Aus­
zug aus dem erhaltenen Begleitbrief an die versammelten Bischöfe 
oder aus einem anderen Brief, wie die Lallerini °) annehmen, 
sondern um eine einfache Randbemerkung, die Rather in dem 
Driginalkodex beim Versenden anbrachte. Diese sollte die ver­
sammelten Bischöfe auf eine Stelle des Textes besonders auf­
merksam machen, weshalb sie gerade hier steht, ist leicht zu er­
kennen. Rather spricht hier im Kapitel 12 von seiner Gefangen­
schaft und klagt weiterhin im Kapitel 13 darüber, daß überhaupt

') weigle Nr. 2,- Ballerini 5. 525f.
?) vgl. Ballerini, Vita c. 27 u. 28; Vogel 1 2. 96f.,- 2 5.173—177.
°) Ballerini 5.150.
') Vogel 2 5. 174,- 1 5.97.
°) Ballerini S. 150 Rnm.38.

24*
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alle derartigen wichtigen kirchlichen Ereignisse, wie Ein- und 
Absetzungen, Bestrafungen usw. gegen die kanonische Vorschrift 
ohne Anhören einer Sgnode allein durch die weltliche Macht 
entschieden und vollzogen würden, hier stand also, wenn auch 
kurz und verschleiert, weil er sich ja im Exil noch im Machtbereich 
König Hugos befand, was Rather auf dem Konzil zu seiner Sache 
hätte vorbringen müssen. Es ist irrig, die Notiz als einen Hinweis 
auf den Begleitbrief oder als einen Auszug aus ihm anzusehen, 
denn jener Brief ist rein formal und enthält nichts Materielles, 
was den Bischöfen als Grundlage für ihre Verhandlungen hätte 
dienen können. Erst später ist wahrscheinlich von einem Ab­
schreiber die Randnotiz als Korrektur aufgefatzt und in den Text 
mit einbezogen worden, vabei hat er in Erinnerung an den 
Brief die Worte: kpistola eiusäem in concilio resillentidus 
hinzugefügt, die ursprünglich nicht zu der Notiz gehörten?) Notiz 
und Brief haben also unmittelbar nichts miteinander zu tun. 
Ebenso läßt sich aus der Stellung der Notiz innerhalb der prae- 
loquia nichts anderes über die Entstehungszeit des Briefes er­
kennen, als daß beide, Notiz und Brief, erst nach der Vollendung 
der praeloquia entstanden sind. vie Sgnode, welcher Rather 
die praeloquia zusandte, ist nirgendwo anders belegt. Das Auf­
treten eines Teils der gleichen Personen auf der Sgnode von 
Tournus?) (944 oder 947?) könnte verleiten, beide Sgnoden mit­
einander zu identifizieren. Man müßte also die Sgnode von 
Tournus in die Zeit von Rathers Exil vorverlegen, oder man 
muß eine andere Spnode der burgundischen Bischöfe innerhalb 
dieser Zeit annehmen, ver Brief gehört mit Sicherheit jedenfalls

i) Im Lod. valenciennes 843 (625) 11. Jh. Ll. 95' (mir war nur der 
Lod. simul. 97 der Staatsbibliothek zu Berlin zugänglich) ist die Notiz 
schon in den Text einbezogen, vie vergrößerten Initialen von Ratberius 
und Istuä erweisen jedoch die Herkunft als Einschiebsel. Bpistol» oiusäsm 
aber ist auch hier noch - vielleicht zum erstenmal - als eine Rrt Rand- 
notiz eingefügt auf den zwei nicht ganz ausgefüllten Zeilenenden, die die 
„Adresse" Ratborius .. resiäontibus frei ließ.

2) vgl. Mansi 18a (Paris 1902) 403f.,' die auf beiden Konzilien ge­
nannten Prälaten sind: Mdo von Lgon (928—949), Gottschalk von Le 
Pug en velag (936—962) und wahrscheinlich Alcherius (— Aurelius) 
von Grenoble (922—949). Zu Gottschalk vgl. M. Schmitt-Gremaud 
Memoires historiques sur le viocese de Lausanne 1 (1858) S. 303—306. 
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in die Zeit von August 936 bis Februar 939, genauer vielleicht 
in den Mär; 937, als der Bischof den Brief an Ursus (Nr. l) 
in die praeloquia vor ihrer Absenkung emfügte?)

5. Der Brief an Petrus Veneticus?)
Über diesem Briefe Rathers waltet in gewisser Weise ein Un­

stern. Er ist dreimal nacheinander „neu entdeckt" und ediert 
worden, obwohl Bethmann ihn schon Jahrzehnte vorher an gar 
nicht so versteckter Stelle verzeichnet hatte?) Zuerst veröffentlichte 
ihn danach Amelli^), darauf Morin°), zuletzt Gttaviano?) Ent­
sprechend ungleichmäßig ist auch seine Behandlung in der dar­
stellenden Literatur. Die Ballerini und Vogel konnten ihn natür­
lich noch nicht benutzen, wohl dagegen Schwark') und pavani?), 
während er Manitius wieder unbekannt blieb?) Inhaltlich aus- 
gewertet wurde er zuerst von Adam") und Monticelli?*) Morin 
und Gttaviano haben eine zeitliche Einordnung und eine Iden­
tifizierung des Adressaten vorgenommen, die jedoch einer kri­
tischen Nachprüfung nicht standhält. Überhaupt läßt sich der Bries

1) vgl. o. s. 360 Rnm. 4.
?) Edition lveigle Nr. 3.
°) Bethmann, Nachrichten über die von ihm für die MGH. benutzten 

Sammlungen von Handschriften und Urkunden Italiens aus dem Zähre 
1854 (Urchiv d. Ges. f. ält. dtsch. Gesch.-Nunde l2, 1874, S. 6l7).

*) Nmelli, Exemplar Ratherii Veronensis ad Petrum Veneticum, Mis­
cellanea Lassinese l, 3 (1897) 5.17—21,- angezeigt von BerlUre in 
Revue Benedictine 15 (1898) 5. 177.

°) Morin, Eine unbekannte 5chrift Rathers von Verona (5tud. u. Mitt. 
Gesch. d. Len.-Grd. 44 (1926) 5. 81—86).
°) Gttaviano, Testi medioevali inediti (Fontes Rmbrosiani 3, 1933) 

5.29—43,- vgl. Besprechungen von Mauro Inguanez in Nevum8 (1934) 
5.645—658; Ghellinck in Rev. d'hist. eccles. 31 (1935) 5. 126fs.; Ph. 
5chmitz in Bull, d'hist. benetz. 4 (1935) n. 937,- R. wilmart in Rev. 
benetz. 48 (1936) 5. 71 Rnm. 2.

') 5chwark, Bischof Rather von Verona als Theologe (1916).
°) pavani, Un vescovo belga in Italia nel secolo decimo (1920).
") Erst als Nachtrag im 3. Band d. Gesch. d. lat. Lit. d. MR. (1931) 

1065 wird er notiert.
'") Rdam, arbeit und Besitz nach Ratherius von Verona (Freiburg. 

theolog. 5tud. 31, 1927) 5.57-64; 5.173f.
") Monticelli, Raterio vescovo di Verona (1938) 5. 338ff.
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nicht mit völliger Sicherheit Kather zusprechen?) Außer in der 
Überschrift 2) fehlt nämlich im Text jede namentliche oder sach­
liche Beziehung zu ihm. Wenn es sich aber wie hier um eine 
Sammelhandschrift von Auszügen aus Schriften verschiedener 
Autoren über dasselbe Thema handelt, sind die Letitelungen -er 
Abschreiber mit Vorsicht aufzunehmen und sorgfältig nachzu- 
prüfen. worin und Gttaviano haben denn auch beide die Autor­
schaft Rathers aus dem Stil zu erweisen versucht, worin führt 
mit Recht als für Rathers Schreibweise charakteristisch an^): 
Ungleichheit des Stils, manchmal unklarer Aufbau der Sätze, 
häufiger Gebrauch der Txklamationen ol pro äolor! pro netas l 
usw., Gebrauch des Ablativs vom Partizip des Präsens, zwei- 
bis dreimalige Wiederholung desselben Wortes nacheinander, 
gewisse bizarre Ausdrücke. Es zeigt sich nun aber, daß in dem 
Schreiben an Petrus Veneticus einige dieser Kriterien gerade 
völlig fehlen, bei anderen der Gebrauch nicht über das übliche 
Maß hinausgeht. So finden sich Exklamationen gehäuft lediglich in 
einer einzigen Periode, wo im Anschluß an das eingangs stehende 
Bibelzitat Vae*) peccatori terram ingreckienti ckuabus vü» 
am Beginn jedes der fünf parallelen Glieder das vae noch 
einmal wiederkehrt. Unabhängig hiervon tritt es in dem Schreiben 
noch dreimal auf?) Vie Exklamation ol finde ich nur ein einziges 
wal°), desgleichen pro ckolor und auch pro netss?). Ebenso 
fehlt völlig jede mehrmalige Wiederholung eines Wortes 
hintereinander, vie von worin herausgehobenen bizarren Aus­
drücke wiederum kann ich bei Rather sonst nicht finden, außer 
dem doch nicht so seltenen irrecuperabilis. Ebenso kann von 
einem unklaren Satzaufbau, insbesondere von der weitgehenden 
Satzverschachtelung, wie sie Rather liebt, nicht gesprochen werden, 
vas Thema des Briefes, Aufklärung eines Laien über die

*) vgl. schon Monticelli S. 34V 6nm. I.
*) vgl. worin 5. 8l: Item exemplar Ratberii Veronensis »äketruw 

Veneticum.
') Marin S. 86f.
') vgl. ebd. S. 82 Z. l—14.
°) Lbd. S. 83 Z. 23, 28, 33.
') Lbd. 5. 83 Z. 5.
') Lbd. S. 85 Z. 5 und S. 82 Z. 1.
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schweren Pflichten, die sich aus dem Eintritt in den Mönchsstand 
ergeben, kommt als solches in dem authentischen Schrifttum 
Rathers nicht vor, sondern wird nur gelegentlich gestreift. Die 
Hauptvergleichsstelle, die auch von Morin und Gttaviano heran­
gezogen wurde, ist praeloquia 5 c. 30—31?) hier findet sich 
tatsächlich ein ganz paralleler Gedankengang, wenigstens soweit 
er sich auf die Zorderung der innerlichen Aufrichtigkeit des 
Standeswechsels und dessen ständiger Dauer bezieht. Auch eine 
auffällige Ähnlichkeit im Sprachlichen tritt hier zutage, die noch 
beträchtlich über die von Morin und Gttaviano zitierte Stelle 
hinaus zu verfolgen ist. Auch wenn man in Betracht zieht, bah 
es sich z. T. um häufig gebrauchte Vibelzitate und traditionelle 
Bilder handelt, die gleichsam durch das Thema gefordert werden, 
bleibt hier dennoch der Eindruck, daß beide Texte von demselben 
Autor herrühren können. Ein vollgültiger Beweis aus dem 
Stiloergleich allein ist natürlich unmöglich. Schon für das zweite 
Thema, in das der Briefschreiber hineingerät, das Problem des 
Almosengebens der besitzlosen Mönche, findet sich keine ent­
sprechende parallele in den Schriften Rathers. In Betracht kämen 
allenfalls praeloquia 1 c. 33—34,- 4 c. 23—27 und Excerptum

^) Ballerini S. 164—166: Nonacbus es? Nulla admonitione indiges, 
nisi tantum ut in eo, quod bene cepisti, optimo perseveres, si tamen 
es, quod dicoris, quod putaris, quod in baditu praetendis. Huod si aliter, 
quod absit, vae tibi, qui lupum sub pelle ovina tegis, usw. Oie von 
Gttaviano dazu gestellte Vergleichsstelle aus dem Briefe an Petrus 
Veneticus gibt aber einen falschen Begriff von dem Ahnlichkeitsgrad. Er hat 
nämlich weit auseinanderliegende Phrasen T. ganz ohne Kennzeichnung 
der Lücken zusammengezogen und umgestellt. Nachstehend sei das Bild 
berichtigt, vgl. Morin 5. 81 Z. 7—3 von unten, lste voro maguus 
nobulo.qui sub oviua pello lupum oouatur tegore rapaeissi- 
mum, si regulariter luerit discussus, quid sit, uullo modo poterit edi- 
eere. ^d uou esse enim cum idolo transivit, qui desiit esso, 
quod luit, et illud penitus non est, quod esse proposuit. 
Danach folgen mehrere Sätze, vorauf ebd. S. 82 Z. 7—1V. Ve sarabaitis, id 
est aut sub monacdioo babitu »ut in aliqua reolausura sibi viven­
tibus, id est suam voluntatem lacientibus st regularem discipli­
nam accipere renuentibus. Danach großer Zwischenraum bis S. 83 
Z. 1—3: ^d boo vero, quod suscepimus dicendum, reversi suggeri­
mus, ut, si monaobus lieri desideras, non aliud pro alio 
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ex dialogo confessionali c. 23 (Ballerini 5.40—41; 126—131; 
266ff.)?) Gedankengang wie sprachliche Fassung sind hier jedoch 
ganz anders. Dennoch scheinen in Verbindung mit der Überschrift, 
welche Rather ausdrücklich als den Absender nennt, die eben 
geschilderten stilistischen Ähnlichkeiten als ausreichend, die Ver­
fasserschaft des Bischofs wenigstens nicht auszuschließen. Es 
kommt hinzu, daß der Absender des Briefes eine Persönlichkeit 
war, die nicht nur eine genaue Kenntnis der mönchischen Pflichten 
besaß, sondern überhaupt von dem Werte des mönchischen Ideals 
sichtlich ganz durchdrungen war. Das paßt gut zu Rather, der 
bis an sein Ende den Lobbeser Mönch nie vergessen konnte.

Bei der Feststellung der Person des Adressaten kommen Morin 
und Gttaviano zu ganz verschiedenen Resultaten. Gttaviano 
versucht methodisch ganz richtig zunächst in dem Fragment 
irgendeine heute verlorene, aber innerhalb der Überlieferung 
erwähnte und inhaltlich leidlich bekannte 5chrift des Bischofs 
nachzuweisen. Dabei verfällt er unglücklicherweise auf das im 
Brief an Rotbert?) erwähnte Antwortschreiben Rathers an einige 
Mailänder, ein Werk aus der Frühzeit vor 939. Die ausdrückliche 
Bezeichnung des Adressaten unseres Briefes als „Venetims" 
stört ihn nicht. Er nimmt einfach an, der venetianer habe sich 
in Mailand aufgehalten und sich der Anfrage seiner Gastgeber 
angeschlossen. Aber diese Kombination erweist sich sofort als 
falsch, weil aus jenem Briefe an Rotbert klar hervorgeht, daß 
sich die Anfrage der Mailänder auf rein literarische und aus­
drücklich nicht auf kirchliche Probleme bezogt), während der Brief 
an Petrus Venetims sich ausschließlich mit den Pflichten der 
Mönche befaßt. Dttavianos Aufstellungen sind darum unhaltbar.

Dagegen vermag ich bei den von Gttaviano weiterhin angegebenen 
Stellen (Excerpt, ex dialogo confess. c. 18, 16, 24, 26; prael. 2 c. 35 usw.) 
keine Ähnlichkeiten zu entdecken.

2) weigle Nr. 5; Ballerini S. 527ff.
3) Vgl. ebd. 5. 527 0—528^: gui, livet in ipsis initiis gnornnckam gnae- 

stinnenlis Aeckiolanensium banä leviter pnlsatns gnaeckam ex bis, gn»e 
vos rsgnirers non awbizo, visns surn praelibasse, inkulatus bao, gu» 
Oei miseriooräis, kunxor, sareina illucl statim äesii sßere. Uguvi- 
psnckens itagne gnick menäax Oraeeia, guiä postier xsrrulitas sewper 
cke kslsitate rekerat ornate, . postbabens kontem esbsUinnw bicipitem -
gue karnassnm
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Größere Wahrscheinlichkeit dagegen hat die These Manns. 
Wahrscheinlichkeit, denn ihre absolute Richtigkeit hat weder Marin 
behauptet, noch auch läßt sie sich erweisen. Norm bemerkt richtig, 
daß der Adressat ein Mann hohen Standes gewesen sein muß. 
Rather gebraucht ihm gegenüber die pluralische Anredeform und 
nennt ihn clomiaus und illustrissimus?) Er macht ihn darauf 
aufmerksam, daß er mit niemandem außerhalb des Klosters 
Aussprache pflegen dürfe, auch wenn der äux selber, oder 
irgendein anderer reicher weltlicher oder ein Blutsverwandter 
ihn darum bäte?) Aus dieser Wendung schließt Morin, daß der 
venetianer Petrus, bei dem Dogen und weltliche Große sich 
Rat holen könnten, selbst Doge von Venedig gewesen sein muß; 
und er wählt unter mehreren zu Rathers Zeit amtierenden 
Petrus II. aus. Man könnte dieser Beweisführung noch hinzu­
fügen, daß Rather den Adressaten sehr eindringlich und aus­
führlich gerade auf die Notwendigkeit des völligen Verzichtes 
auf Besitz und weltlichen Einfluß und auf die Unmöglichkeit der 
Rückkehr ins Leben hinweist, woraus ebenfalls auf eine ver­
mögende und einflußreiche Persönlichkeit geschlossen werden kann. 
Auf einen in politischen Entscheidungen und kriegerischen Händeln 
erfahrenen Mann weist ferner vielleicht der Satz: Scitis ^), cko- 
mine, scitis, quia peius est, cum inimico regis pacem kseere, 
quam terga praebere. Gewiß geht hier das traditionelle Bild 
des certamen pro ckeo voraus, aber vermutlich hat Rather auch 
dieses schon mit persönlicher Beziehung gewählt.

Doch seien nun auch einige Halloren erwähnt, die gegen dieses 
scheinbar so einheitliche Bild sprechen. Zunächst gebraucht Rather 
neben der pluralischen Anrede auch mehrere Male den Singular h, 
was er sonst bei Respektspersonen im allgemeinen nicht tut?) 
Doch könnte das immerhin im Hinblick auf den künftigen Mönchs-

r) vgl. Morin 5. 81 Z. 28 u. 5. 85 Z. 12.
2) Vgl. ebd. 5. 85 Z. 19—23 f.: tzuod si sot dux ipss sut »lins quilibet 

bnins sasovli dives svt eonssngninsns vester voiMbulMonsm regni- 
»srit ve8trs.iv, dieite, guod »ntiyui solebsnt divers: tzuid midi et vobis? 
Lgo mortuvs sviu, ivsrs vero rnortvuiv von retinet.

') vgl. ebd. S. 85 Z. 17—18.
h vgl. z.S. ebd. 5.82 Z.M ff.
°) vgl. z. B. weigle Nr. 7, 21 (an den Papst), 22 (an Kaiser Dttol). 
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stand des Adressaten geschehen sein. Ähnlich wäre die Anrede 
bone vir*) zu werten. Bedenklicher ist schon eine Wendung, in 
der Rather auf das verwerfliche im Verhalten solcher Mönche 
hinweist, die den Großen dieser Welt mit Schmeicheleien dienen, 
damit sie von ihnen ausgesucht würden und sie so Gelegenheit 
fänden, von ihnen Geschenke zu erbitten oder zu erpressen?) 
Eine solche Überlegung und Sprache dem vogen von Venedig 
gegenüber ist sehr ungewöhnlich und wenig wahrscheinlich, auch 
wenn es sich um traditionelle allgemeine Ermahnungen zur 
Demut handelt. Zerner muß darauf hingewiesen werden, daß 
der entscheidende Satz nicht so eindeutig gehalten ist, daß er nicht 
eine andere Deutung als die von Marin zulietze. Stände im Text 
wirklich: . der^) Doge selbst oder sonst irgendein reicher Welt­
mann aus seiner Verwandtschaft", so könnte an der Zugehörigkeit 
des Petrus zum Vogengeschlecht kaum gezweifelt werden. Doch 
es heißt wörtlich*): „wenn aber entweder der Vux selbst oder 
irgendein anderer Reicher dieser Welt oder Euer Blutsverwandter 
Aussprache mit Euch suchte", wobei die aut durchaus aus- 
schließenden Charakter haben können, so daß von einer Ver­
wandtschaft mit dem Vux gar nicht die Rede wäre. Ja, man 
kann aus dem Satz die genau gegenteilige Tendenz herauslesen, 
nämlich die Kennzeichnung eines sehr großen Standesunter­
schiedes zwischen dem Vux und dem Adressaten. Es handelt sich 
im Grunde ja nur um die bekannte Vorschrift, daß der Mönch 
nicht weiterhin mit seinen weltlichen verwandten und Bekannten 
Umgang pflegen soll?) Die Zitierung des vux könnte darum 
lediglich den Zweck haben, die unbedingte Geltung und äußerste 
Schärfe des Verbotes zum Ausdruck zu bringen: „Und wenn

vgl. Marin S. 82 Z. 3 von unten.
vgl. ebd. 5.84 A. 21—26: Hui vero aäulationibus erga prinsipes 

buius sesuli äeserviunt st KLudsut, sum ab eis visitantur, libenterque 
eoruw wunusoula resipiunt, persepe etiam et exibunt, eosqus äs peo- 
vatis suis ita non oommonsnt, ut aut sonvsrtantur aut quietos in sel­
lulis suis kaditare äimittant, vui, queso, Militant?

') So übersetzt Marin 5.87.
') vgl. o. S. 367 Knm. 2.
°) vgl. etwa S. Benedictus von Kniane, Concordia regularum c. 31 

§5, Migne 103 Sp. 987,- Johannes Cassianus, Inst. 4 c. 16, LSCL. 17 
S. 57f. und ebd. § 3 (--Regula S. Isidori c. 17). 
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auch die für dich höchste weltliche Instanz, der vux selbst — was 
indes unwahrscheinlich ist - zu dir käme Damit verlöre 
der Satz jede besondere Beziehung auf eine bestimmte Person 
und wäre rein rhetorisch, vatz mit dem Titel „dux" der Doge 
und nicht ein anderer Herzog gemeint ist, kann sicherlich bei einem 
Brief an einen venetianer angenommen werden, vatz die Be­
zeichnung „Petrus Veneticus" ,,im*) absoluten Sinne genommen, 
nur auf einen Chef des venetianischen Staatswesens passe", 
scheint mir jedoch nicht so sicher. Ein Gegenbeispiel liefert Rather 
in seinem Schreiben an Mio. Dort nennt er seinen Vorgänger, 
-essen Rechte auf Verona er nicht anerkennt, nach dem Grt seiner 
Geburt „Mio vicentinus"?) könnte Petrus nicht auch nur ein 
vornehmer venetianer sein, der gewiß politisch sehr tätig und 
einflußreich und vielleicht ein Feldherr gewesen ist, der aber die 
vogenwürde selbst nicht besessen hat? Wenn wir wenigstens noch 
eine Stütze in der venetianischen Überlieferung hätten! Doch 
der eine voge, von dem uns die Chronik überliefert, daß er, 
der Welt müde, ins Kloster S. Felice auf Llmmiana floh und 
dort als Mönch 932 starb, hieß Ursus und nicht Petrus?) ver 
heilige Petrus Urseolus aber resignierte erst 978 nach zweijähriger 
Herrschaft, um Benediktinermönch in S. Michels in Lusa zu 
werden?) Rather hatte aber schon 968 Italien verlassen und war 
974 gestorben. Für Petrus II. aber spricht wirklich nichts anderes, 
als daß er ,,bei°) seiner Erwählung bereits ein bejahrter Mann" 
gewesen ist und seine „letzten °) Lebensjahre in Dunkel gehüllt 
sind". Das ist wenig. Es fehlt ein ausreichender positiver Be­
weis, und wir müssen uns damit begnügen, daß allerdings auch 
kein zwingender Grund gegen seine Person vorgebracht werden 
kann und also wenigstens die Möglichkeit weiter besteht, daß der 
Brief an ihn gerichtet war. Trotz dieser recht unsicheren Basis

h So Morin S. 87.
') vgl. weigle Nr. 24; Sallerini S. 551ä.
3) vgl. La cronaca veneziana del diacono Giovanni (Zonti per la 

storia d'Italia 9, 1890) S. 1Z2,- kretschmagr, Geschichte von Venedig 
' (1905) S. 101,

') Vgl. kretschmagr S. 118.
°) vgl. Morin S.87.
') Lbd.
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wollen wir darum doch an dem von Norm angenommenen 
Adressaten Petrus II. von Venedig (932—939) *) mit allen
Vorbehalten festhalten. Denn dadurch bekommen wir wenig­
stens überhaupt einen Anhaltspunkt für die Entstehungszeit des 
Briefes, wahrscheinlich ist er dann am Ende des in Zrage kom­
menden Zeitraumes, also 938—939 geschrieben worden.

6. Die Widmung der „Vita Ursmari"?)
In den ersten Sätzen des widmungsschreibens erzählt Rather, 

er habe ein Exemplar der Vita Ursmari, bearbeitet von dem 
L Mich er Anso?), aufgefunden, als er sich vor kurzem beim 
Bischof von Lomo im Exil befand?) Er schicke das kleine werkchen, 
umgearbeitet, nun seinen Brüdern nach Lobbes. Diese Sätze 
bilden die Grundlage der Datierung. Die Ballerini °) und nach 
ihnen NonticeM) nehmen an, daß Auffindung, Umarbeitung 
und Versendung während der Exilszeit geschehen sind, also von 
August 936 bis Zebruar 939. Vogel?) aber faßt den Satz anders 
aus. Er zieht nuper enger und ausschließlich zu exulsntes und 
folgert daraus, daß Rather sich damals schon außerhalb des Exils 
befunden haben müsse. Er nimmt hinzu, daß auch der Ton des 
Briefes nicht mehr so tief gestimmt sei, daß Rather sich schon 
wieder episcopus nennt und folgert schließlich aus der Tatsache 
der Absendung des Briefes an das heimatliche Lobbes, daß 
Rather mit dem Plan und der Ankündigung auch wohl die Mög­
lichkeit einer Rückkehr gehabt haben wird, also bereits frei war. 
Aus diesen Gründen setzt er den Brief in die Jahre 94k—942. 
Gegen diese beiden Auffassungen wendet sich neuerdings Na-

») vgl. Nretschmagr S. 104.
*) weigle Nr. 4^ Ballerini 5.195ff.; zur Vita Ursmari vgl. zuletzt 

N. Strecker, Die metrischen viten des hl. Ursmarus und des hl. Lan­
delinus (NN. SO, 1935) 5.156—158.

') Ld. MG. SS. rer. Merow. 6, 453—461.
*) Weigle Nr.4; Ballerini S. 195B: ^puck venerabilem nuxci 

sanctae Oumanae ecclesiae iusto vei iuclioio exulantss episcopum, 
rexerimus libellum pauca cke virtutibus continentem ckomni av specialis 
patroni nostri, sancti vickelioet Drsmari episcopi.

*) vita Ratherii c. 27 u. 5.195 Nnm. 1.
") Monticelli S. 129f.
') Vogel 2 S. 155—158.
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nitius*) mit dem Hinweis, daß aus der Selbstbezeichnung Rathers 
in der Lriefadresse quondam monacbus, modo vero Veronen­
sium episcopus hervorgehe, daß Rather die Umarbeitung und 
Versendung erst vorgenommen haben könne, als er faktisch wieder 
als Bischof in Verona amtierte, also in den Jahren von 946—948 
oder von 961—968. Dieses Argument ist indes hinfällig, weil 
sich Rather sogar in dem einwandfrei aus dem Exil geschriebenen 
Brief an die Konzilsteilnehmer als Bischof bezeichnet: ab?) m- 
ciißnissimo . quamquam et Dei misericordia coepiseopo. 
Ebenso entfällt natürlich das Argument in der Reihe der Belege 
für Vogels Nachweis der Entstehung in der Provence. Einen 
genaueren Termin innerhalb des sicheren Ansatzes zwischen dem 
Exilsende wär; 939 und dem Eintreffen in Lobbes Ende 944 
zu finden, ist aber schwierig, denn das nuper ist ein verhältnis­
mäßig dehnbarer Begriff. Es will angesichts der Gesamtumstände 
indessen doch scheinen, als habe Rather den Brief nicht allzu 
lange nach seiner Flucht aus Lomo abgesandt, jedenfalls vor 
den beiden an Robert und Brun; denn das heimatliche Kloster 
war wohl auch dieses Mal, wie später so oft, das psychologisch 
nächstliegende Ziel. Damit wird auch die Unterstellung von 
Vogel und Manitius, der Flüchtige habe das Exemplar der 
Ansoschen Vita Ursmari aus Lomo entführt und die Bearbeitung 
erst in der Provence vorgenommen, überflüssig. Die Vita hat der 
Bischof schon in Lomo bearbeitet, sie aber mit dem Widmungs- 
schreiben versehen erst aus der Provence etwa in den Jahren 
939—942 nach Lobbes versandt.

7. Die Briefe an den Erzbischof Rotbert 
und an den Kanzler Brun

Zu den praeloquia gehören auch die beiden Briefe an Erz­
bischof Rotbert von Trier und an Brun, den Bruder Kaiser 
Gttos I. und späteren Erzbischof von Köln. Es handelt sich 
wie bei dem Brief an die auf dem Konzil versammelten Bischöfe 
um Begleitbriefe zu Rathers erstem größeren literarischen Werk,

h Manitius, Geschichte der lat. Literatur d. Mttelalters 2 S. 39. 
s) weigle Nr. 2,- Lallerini S. 5260.
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welches er an diese beiden übersandte, weil er sich von ihrem 
politischen Einfluß Hilfe versprach. Die Briefe enthalten dringende 
Bitten um Unterstützung und um Aufnahme in den Dienst dieser 
mächtigen Persönlichkeiten.

Der Brief an Rotbert*) ist von den Ballerini und von Vogel 
in überzeugender Beweisführung in die erste Wanderzeit Rathers 
zwischen dem Exil und der Rückkehr nach Lobbes gestellt worden, 
also in den Zeitraum zwischen März 939 und 944?) Die weitere 
Eingrenzung des Termins auf die allererste Zeit nach dem Exil, 
bei den Ballerini auf 939 (940), bei Vogel auf 939—941/942 
vermag jedoch nicht in derselben Weise zu überzeugen?) Wir 
halten darum an dem weiteren Termin fest, mit dem Akzent 
auf dessen erster Hälfte.

Der Brief an Brun*) ist schwerer zu datieren. Die weitesten 
Daten sind 939, die Fertigstellung der praeloquia und das Ende 
des Exils in Lomo, und 952, die Berufung Rathers in den Rreis 
Bruns. Innerhalb dieses Zeitraums scheidet die Zeit des zweiten 
veroneser Aufenthaltes 946—948 aus. Die Ballerini °) ent­
scheiden sich für die Zeit von 948—952, und ihnen folgt Monti- 
celli°) (Frühjahr 952). Vogel?) ist für die Entstehung im Jahre 
940 und ebenso Manitius?) Uns scheint der richtige Zeitansatz 
zwischen 942 und 946, und zwar näher am Ende dieser Zeitspanne 
zu liegen, was in folgendem zu begründen sein wird.

Innerhalb der auszuscheidenden Epoche von 948—952 bildet 
das Jahr 951 eine Scheidegrenze. In diesem Jahre nahm Rather 
im Heere Liudolfs und Gttos am Italienzuge teil, wurde aber 
in seiner Hoffnung auf Rückerstattung des Bistums Verona bitter

') weigle Nr. 5,- Ballerini 5. 527ff.
-) vgl. Ballerini, Vita c.27—31 u. 5.527 Nnm. I,- Vogel l S. 98fs-, 

2 5. 147f. und 192 (Nr. 5).
°) vgl. auch hauck, Nirchengeschichte Deutschlands 3^^ 5.287 Nnm. 2. 

weigle Nr. 6; Ballerini 5.529s.
°) vgl. Vita c. 42 und 43 u. 5.529 6nm. 1.
') Monticelli 5.154f.
') Vogel 5.100 Nnm. 3; 2 5. 148-154. vgl. aber > 5.132f., wo 

er trotzdem den Brief für die Darstellung der Ereignisse von 948—952 
verwertet.

°) Manitius, Geschichte d. lat. Lit. d. MN. 2 5.39 Nnm.5. 
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enttäuscht?) Nach dieser Zeit, also 95t oder 952, kann der Brief 
nicht geschrieben sein. Er enthält nicht die geringste Anspielung 
auf die eben erst verflossenen Ereignisse, unterscheidet sich auch 
in seiner ruhigen, ausgeglichenen inneren Haltung und in seinem 
sorgfältig geschliffenen 5til ganz deutlich von den aufgeregten 
und teilweise auch formlosen Briefen, die aus den Zähren 951 
und 952 erhalten sind?), in welchen Rather verzweifelt nach der 
Wiedereinsetzung in Verona rüst, weiterhin zeigt der Brief, daß 
es sich um eine erste Fühlungnahme handelt und dah Rather 
dem Brun bislang noch persönlich unbekannt geblieben war. 
Nach 951 ist das aber schlechthin undenkbar, wahrscheinlich hat 
Rather nämlich schon einige Zeit vor dem Beginn des Italien­
zuges mit dem ottonischen Hof und auch mit Brun Fühlung ge­
nommen und Zusagen bezüglich seiner Restitution in Verona 
bekommen, die sich erst im Verlauf der Entwicklung dann nicht 
einhalten ließen?) Sicherlich ist er aber auf dem Zuge selbst mit 
Lrun in Berührung gekommen. Dieser fungierte ja in jener Zeit 
als Kanzler in Italien?) Gb das Zusammentreffen nun infolge 
Rathers vorzeitiger Rückkehr mit Liudulf nur kurze Zeit und 
schon auf deutschem Loden stattgefunden hat, oder aber längere 
Zeit und in Verona, spielt dabei keine Rolle?) Nach 951 war 
Rather dem Kanzler Brun jedenfalls nicht mehr unbekannt.
Die Zeit von 948—951 scheidet hauptsächlich deswegen aus, weil 
Rather nichts von seinem zweiten Episkopat von 946—948 
berichtet. Die praeloquia nämlich, die der Bischof an Brun in 
der ausgesprochenen Absicht übersendet, daß dieser daraus die 
schriftstellerische Leistung und das Leben des Verfassers kennen- 
lernen möge, enthalten in Andeutungen nur die Ereignisse bis

') vgl. Vogel . 5.133ff., 14l-lS6.
?) lveigle Briefe Nr. 7. 8. 9; Ballerini 5.537—550.

vie Restitution scheiterte hauptsächlich daran, dah in Verona erst 
kurze Zeit vorher Milo, der Neffe des dortigen gleichnamigen Grafen, 
durch ein besonderes Privileg des Papstes bestätigt worden war, Dtto I. 
er aber während der kurzen Invasion nach Möglichkeit vermied, mit dem 
Papst oder mit den italienischen Territorialherren in unnötige Konflikte 
Zu geraten.

«) vgl. vv. D. I. 134—145.
vgl. Vogel 2 5.150; köpke-vümmler, Kaiser Dtto d. Gr. 5.194 

Nnm. 5.
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939. Ls ist nicht recht einzusehen, weshalb der um Hilfe Ziehende 
die allerletzten Ungerechtigkeiten und Verfolgungen der Jahre 
946—948 in Italien im Briefe hätte verschweigen sollen. Sie 
haben ihn damals sicher genau so erregt wie später die Miß­
erfolge des Jahres 951 und hätten wohl in ähnlicher Weise 
ebenfalls in Stil und Inhalt des Briefes ihren Ausdruck gefunden, 
wie das drei Jahre später tatsächlich geschaht) Ganz ausschalten 
muß man die zu dem späten Zeitansatz von 948—952 verlockende 
These, daß zwischen der Bitte Rathers um Aufnahme in den 
Nreis Lruns und der für das Jahr 952 bezeugten Erfüllung dieses 
Wunsches keine allzu große Zeit vergangen sein dürfte. Ls fehlt 
hierfür jeder Beweis. Nicht alle Bittgesuche werden ja auf die 
erste Bemühung hin erfüllt, und andererseits kann eine schon 
vor 946 eingeleitete aussichtsreiche Verbindung zwischen Brun 
und Rather neben vielen anderen Gründen schon allein durch 
die von Hugo ausgegangene Rückberufung des Bischofs nach 
Verona im Jahre 946 unterbrochen worden sein. Zür den 
Ansatz vor 946 scheinen uns außer den von Vogels vorgebrachten 
Argumenten noch die folgenden erwähnenswert. Der Brief zeigt 
in Inhalt und Stil eine auffällige Ähnlichkeit mit dem in der 
gleichen Epoche entstandenen an Rotbert, die über die aus dem 
gleichen Norrespondenzgegenstand zwangsläufig sich ergebende 
weit hinausgeht. In dieser Epoche sind die praeloquia das viel 
benutzte Empfehlungsstück Rathers, wie die Briefe an die Non- 
zilsteilnehmer und an Rotbert zeigen. Später sind sie nicht mehr 
aktuell, wie oben schon dargelegt wurde, wenn Vogels aller­
dings die Jahre von 942—946 als Entstehungszeit ausschließen 
will, weil in dieser Periode „seines mehr als hinlänglichen Aus­
kommens in der Provence" und seines zweiten Aufenthaltes in 
Lobbes Rathers Nlage über seine ckestitutio nicht am Platze wäre, 
so ist das eine allzu künstliche Einengung. Sowohl seine wander- 
jahre in der Provence als auch seinen Lobbeser Rlosteraufenthalt 
hat der Bischof stets nur als einen unwürdigen Notbehelf ange­
sehen und hat sich immer wieder bemüht, diesen Übelstand ab- 
zustellen und das Mönchskleid mit dem Bischofsgewand zu oer-

r) In den Vliesen Nr. 7. 8. S,- vgl. o. S. 37Z Nnm. 2.
-) vgl. Vogel 2 S. ISl-lS4.
°) vgl. Vogel 2 S. ISl.
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tauschen?) Wir halten im Gegenteil für den frühesten Termin 
das Jahr 942. Denn erst am 22. Juni 942 ist Brun einigermaßen 
sicher als Diakon und Angehöriger des Klerikerstandes nachweis­
bar ?), welchen Stand der Brief Rathers voraussetzt. Aus Gründen 
der räumlichen Nähe kommt außerdem vielleicht gerade Rathers 
Aufenthalt in Lobbes 944—946 für eine Anknüpfung mit Brun 
in Betracht, und je näher der Termin ans Ende dieser Epoche 
rückt, desto größeren Wirklichkeitswert bekommen die in dem 
Briefe gehäuften Phrasen über die geistige Bedeutung und die 
Autorität Bruns gegenüber der Schar seiner Schützlinge und Mit­
arbeiter. Außerdem verringern sich dadurch die Bedenken gegen 
den stützen Ansatz Vogels zu 940, die der Jugendlichkeit Lruns 
wegen geäußert worden sind?) Sie müssen hinfällig werden an­
gesichts der Tatsache, daß der Siebzehnjährige damals bereits zwei 
Jahre als Kanzler amtierte *) und also gewiß schon eine hin­
längliche literarische Bildung und als Mitglied des königlichen 
Hauses auch einen bedeutenden Einfluß besaß. Wir setzen den 
Brief in die Jahre 942—946.

8. Der Brief an den Erzbischof Lrun von Köln

Oer Brief Nr. l4 (und mit diesem Nr. 15)°) wurde von mir 
früher an den Anfang des August 952 gestellt und als Antwort 
auf eine Einladung Lruns, des Bruders Kaiser Gttos I., und 
des Erzbischofs Friedrich von Mainz, zur Nationalsgnode von 
Augsburg zu kommen, angesehen?) Aber es spricht doch ein 
entscheidender Umstand dagegen. Der Adressat B., in dem ich 
nach wie vor Brun sehe, wird in der Adresse als ckominus ckignis- 
simus, pontikex sanctissimus angeredet, worunter nach zeit­
genössischem und auch speziell Ratherschem Sprachgebrauch ein

i) In den Jahren S46, 951, 955, 961.
2) vgl. VG. I. 48; vgl. auch hauck, Nirchengesch. Deutschlands 3"

5. 43 Rnm. 2.
») vgl. Monticelli S. 154 gnm. 1.
«) vg . VG. I. 35 vom 25. Sept. 940,- zu Bruns Jugendzeit vgl. hauck 

35. 41—45.
°) weigle Nr. 14 u. 15,- Nlangeart, Latal. des Manuscrits de la 

Libl. de valenciennes (1860) 5. 619f.
°) vgl. VR. * (1937) S. 176—183, bes. S. I81ff.

Deutscher Archiv V. 25
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Bischof oder Erzbischof zu verstehen ist?) Dieser Titel stand Brun 
aber erst nach seiner Einsetzung zum Erzbischof von Köln am 
25. September 953 zu, allenfalls frühestens nach seiner Nomi- 
nierung für diesen Posten, also kurz nach dem Tode seines Vor­
gängers wigfrieds von Köln (9. Juli 953)?) Die erste Bezeichnung 
Lruns als Erzbischof in anderen Quellen finden wir denn auch 
erst in einer Urkunde Ottos I. vom 20. August 953?) Der 
früheste Anlaß für den Erzbischof Brun, Rather zum Zweck seiner 
Restitution einzuladen, wäre danach der Tod Zaraberts von 
Lüttich am 28. August 953 gewesen. Bekanntlich wurde Rather 
ja auf den Druck Vruns hin am 21. September 953 in Aachen von 
den Abgesandten Lüttichs erwählt. Aber unser Brief setzt eine 
Mitwirkung des Erzbischofs Friedrich von Main; bei der Wahl 
Rathers voraus?) Eine solche ist in der Zeit von Ende August 
bis Ende September 953 jedoch unmöglich, da Friedrich damals 
die politischen Geschäfte schon niedergelegt hatte, aus Main; 
fortge;ogen und ;ur Opposition gegen Ottos und Bruns Politik 
übergegangen war?) Er wird dann auch von Rather selbst in 
seinem Bericht über die ;ahlreiche Teilnahme der kirchenfürsten 
an seiner Grdination auffällig genug nicht erwähnt?) Gegen den 
Zeitansatz ;u 953 spricht ferner, wie schon früher dargelegt 
wurde'), der sehr pessimistische Grundton des Briefes, wo;u bei 
der so außerordentlich günstigen Konstellation, daß Brun in 
seiner eigenen kirchenprovin; einen erledigten und noch nicht 
umstrittenen Bistumssitz an Rather vergeben wollte und konnte, 
kein Grund vorlag. AIs ein mehr äußerliches Moment kommt 
hin;u, daß Rather sich als Angehöriger der Brunschen Hofschule ^) 
damals sicherlich im Gefolge des Er;bischofs befand und deshalb 
der gan;e Briefwechsel, wie auch die Bitte um eine Reiseunter­
stützung ;um Orte der Sgnode überflüssig gewesen wären.

i) vgl. weigle Nr. 2,- Ballerini 5.5256, wo er die Bischöfe und 
Erzbischöfe mit äowivi äigvissimi, xontiücss telieissiwi anspricht.

-) vgl. hierzu Röpke-Vümmler 5.220, 226f.
») MG. VG. I. 169.
*) Friedrich von 5alzburg schaltet hier aus, da er erst 958 erwählt wird. 
°) vgl. VN. l (1937) 5. 180 u. dort klnm. 2—4.
") vgl. Ballerini 5.218,- Vogel 1 5.181; köpke-vümmler 5.226. 
') vgl. VN. 1 (1937) 5.180.
") vgl. Vogel 1 5.156 u. 5.173f.
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Es bleibt jetzt nur noch übrig, daß es sich um ein Vorspiel zu 
Rathers letzter Wiedereinsetzung in Verona handelt. Diese wurde 
vorgenommen auf einer Sgnode in pavia im April 962?) Da 
aber weder Brun noch Friedrich von Salzburg um den es 
sich nunmehr nur handeln könnte dort nachweisbar sind, 
scheint es geratener, an eine der den Italienfeldzug vorbereiten­
den Reichsversammlungen zu denken, entweder an Regensburg 
(Dezember 960 bis Februar 96l) oder an Worms und Aachen 
(Mai 96l). In Aachen ist Brun nachzuweisen?), in Regensburg 
Friedrich von Salzburg?) Es ist aber wahrscheinlicher, daß es 
sich um die Versammlung in Regensburg handelt, zu welcher 
Friedrich von Salzburg als Metropolit auf Betreiben Bruns 
wohl die Einladung an Rather geschickt hat. Für die Versamm­
lungen in Worms und Aachen wäre die aktive Rolle des Erz­
bischofs nicht zu erklären. Übrigens passen in diese Zeit sehr gut 
jene obenerwähnten, zu 953 nicht stimmenden Merkmale des 
Briefes, die tiefe Resignation des nach seinem Stur; in Lüttich 
jetzt seit 5 Zähren einsam in der kleinen Abtei Alna weilenden 
Bischofs*) und seine Bitte um geldliche Unterstützung für die 
weite Reise nach Regensburg. Auch das Bibelzitat Luc. 14, 9—10 
ist treffend gewählt?) Rather fürchtet als der unbescheidene Gast 
zu erscheinen, den der Hausherr zugunsten eines anderen, wür­
digeren an den untersten Platz der Tafel verwiesen hat. Die An­
spielung mag sich auf die Ereignisse von 955 beziehen, als er 
Baldrich in Lüttich weichen mußte, oder auf die Bevorzugung 
Milos durch Vtto l. in Verona im Zahre 951°), vielleicht auch 
auf beide Geschehnisse; sie patzt jedenfalls sehr gut in den zeit­
lichen und sachlichen Zusammenhang. Übrigens ist es auch glaub­
hafter, datz Rather mit dem „untersten Platz, den er hat ein-

i) vgl. Röpke-Oümmler 5.338.
-) vgl. ebd. 5. 322 Rnm. 3.
') vgl. ebd. 5. 317—320 des. S. 31S Nnm. 1.
') vgl. Vogel 1 5.209—212.
°) vgl. weigle Nr. 14; Mangeart 5. 619: ne, toties nitens toties 

repulsus, Deum videar temptare et „Da buiv locum" diventi protervi 
conatus insui labore reniti. Ickagis „eum rubore" livet „novissimum" 
guem vospi „loeum tenere" mibi liveat, ne duplicatus pudor osorum 
super me derisiones aevumulet.

°) vgl. Vogel l 5.192—198 u. 5.141—145.
25'
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nehmen müssen" seinen Aufenthalt in der bescheidenen Abtei Alna 
von 955—960 meint, als daß er in einem Brief an Lrun selbst so 
seine immerhin doch angesehene Stellung in dessen „Hofschule" 
(953) bezeichnete. Obwohl alle diese Momente nicht völlig 
beweisend sind, machen sie es doch wahrscheinlich, daß der Brief 
in die geschilderte Situation vor Ottos I. zweiten Italienfeldzug 
gehört und in der Zeit von Dezember 960 bis Zebruar 961 ge­
schrieben ist.

§ür die Datierung von Brief Nr. 15 bleibt auch jetzt der ein­
zige Anhaltspuntt seine handschriftliche Verbindung mit Nr. 14?) 
Er rückt deshalb mit diesem ins Jahr 961.

II. Zum Italienfelüzug Arnulfs von Vätern

Brief Nr. 1 bedarf einer genaueren inhaltlichen Erklärung, weil 
die Darstellung der darin erzählten Begebenheiten durch die 
Ballerini?), Vogels und Monticelli*) unbefriedigt läßt und zum 
Teil falsch ist, und weil unsere Interpretation einige wichtigen 
Korrekturen an dem bislang gültigen Bild vom Verlauf des 
Italienzuges Herzog Arnulfs von Lagern im Jahre 934 mit sich 
bringt.

Rather richtet diesen Brief aus dem Exil in Lomo an Ursus, 
einen seiner früheren veroneser Kleriker?) Dieser hatte den 
Gefangenen vor kurzem öffentlich beschimpft und in gehässiger 
Weise von neuem an die Ereignisse erinnert, die seinerzeit, vor 
nun bald drei Jahren, zur Einkerkerung, des Bischofs geführt 
hatten. Rather warnt den Verleumder und seine Genossen, 
diese Dinge noch weiterhin anzurühren. Es könnte nämlich sein, 
-atz ein rächender Arm schließlich auch sie erreichte. Denn sie 
wüßten ja wohl, daß auch sie an jenem ihm allein angerechneten 
verbrechen, nämlich am verrat an König Hugo, mitbeteiligt 
gewesen seien. Die Rache würde um so härter sein, je länger 
sie auf sich warten ließe. Sie möchten sich vielmehr daran er-

h vgl. vg. 1 (1937) 5. 163 f. u. 5.183.
") Vita Röthern c. 17—21.
») Vogel 1 S. 56—66.
') Monticelli 5.51—54.
°) vgl. o. 5. 358 ff.
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innern, welche großen Verdienste sich der Bischof in jenen ge­
fahrvollen Tagen um den gesamten Klerus und insbesondere 
gerade um Ursus und um dessen Schwiegervater, den Archidiakon, 
erworben hätte, denen er beiden damals Freiheit und Leben 
rettete. Und dann erinnert er Ursus in allerdings sehr dunklen An­
spielungen an die einzelnen Phasen des damaligen Geschehens.

Es handelt sich um den Schlußakt jenes Italienzuges des Her­
zogs Arnulf von Lagern vom Jahre 933/934*), über den wir 
außer durch Rathers Erzählungen auch durch einen längeren 
Bericht Liudprands von Cremona?) und durch kurze Notizen 
innerhalb der Salzburger Annalistik^) unterrichtet sind. Arnulf 
war durch die Nlark Trient vorgedrungen und in Verona freund­
lich ausgenommen worden. Gb er wirklich auf Einladung des 
Grafen Nlilo und des Bischofs Ratherius den Zug unternahm, 
wie man aus dem Bericht Liudprands herausgelesen hat*), ist 
nicht ganz klar zu erkennen. Zumindest aber schlössen sich beide 
dem Herzog gern an. Rather war ja seit seinem Amtsantritt 
mit Hugo zerfallen, hat übrigens später auch niemals abgestritten, 
daß er sich Hugo gegenüber schuldig gemacht habe^), und Nlilo 
war vorher und später stets ein Gegner Hugos und Parteigänger 
Lerengars?) Nlan hat diesem Kriegszuge Arnulfs im allgemeinen

h Zum Datum vgl. o. 5. 350—358.
h Antapodosis 3, 49—52.
3) Ls handelt sich um die Notizen der „Annales ex annalibus Zuoavensibus 

antiquis excerpti" zu 934 und 935 (MG. 55. 30 5. 743), der „Annales 
5ancti Rudberti 5alisburgenses" und des „Auctarium Garstense" zu 935 
(MG. 55. 9 5. 77l und 5. 566).

*) vgl. waitz, Zohrb. d. dtsch. Reichs unter Heinrich I. (l885) 5. 166f.; 
Riezler, Geschichte Baierns 1^ (1927) 5.525,' es handelt sich um Liud­
prands Bemerkung (3, 49): In qua a Nilons comite atque Raterio epi- 
sevpv libenter, ut qui eum invitarant, suscipitur.

b) vgl. Vogel 1 5.49—53, 55 f.; Rather, Excerptum ex dialogo con- 
fessionali c. 2 (Lallerini 5.250 B): ^biurata Ruxoni pro käs am­
bitionis atqus animositatis, iwmo oblivionis eorum, quas nunv merito 
patior; ferner Weigle Brief Nr. 7; 8 allerini 5.5396: Xsctus sst: oepit 
me, retrusit in vustoäiam in quaäam vapias turricula, ^on äico, sink wei 
culpa seä contra legsm ita dass exit et sine auäientia; vgl. auch 
Praeloquia 3 c. 32 und 4 c. 4.

") vgl. Liudprand, Antapod. 5, 27,- ferner Weigle Brief Nr. 7; 
Lallerini 5. 540V/O; L. M. hartmann, Gesch. Italiens im MA. 3 
2. Hälfte (1911) L. 235.
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keine besondere Bedeutung beigelegt und ihn beinahe mehr als 
einen gelegentlichen Raubzug angesehen*), zumal er so schnell 
und erfolglos endete. Doch sagt Liudprand ausdrücklich: ^rnal- 
ckus*), . quatinus ttugoni regnum aukerret, ackvenii. Und die 
neu entdeckten „Annales ex annalibus Juvavensibus antiquis 
excerpti" berichten: I^sngodarcki*) Lparbarclum ülium ^rnolü 
ckuois in ck ominum aeeeperunt. Danach besteht wohl kein Zweifel, 
daß es Arnulf um den Sturz Hugos und um den Erwerb der 
italischen Königskrone für das bayrische Herzogtum ging, denn 
Eberhard war sein vorgesehener Nachfolger.*) Hugo aber be­
reitete dieser Gefahr ein schnelles Ende. Er vernichtete einen 
größeren Teil des bayrischen Heeres bei dem enstrum 6su- 
seningum, worauf Arnulf sich fluchtartig nach Bayern zurück- 
zog?) Neuerdings hat man in diesem Schlachtort Gossolengo 
südlich von piacenza an der Trebbia vermutet.*) Doch ist das 
ganz unhaltbar. Nirgends geht aus der Darstellung Liudprands 
hervor, daß Arnulf wesentlich über Verona nach Süden vorge­
drungen ist?) Wahrscheinlich hat man auch nur eine Ortsangabe 
der Lallerini mißverstanden. Diese lokalisieren die Schlacht bei 
einem Ort Gussolengo, womit sie offensichtlich das heutige 
Lussolengo am Etschknie oberhalb Veronas meinen?) Als alte

i) vgl. Vogel I 5.57, 5.63; auch waih S. I66f.,- Monticelli 5.51. 
*) Liudprand 3, 49.
') Zu 934 (MG. 55. 30 5. 743).
1) Vgl. ebd. zu 935: Dickem Dparbaräo ^rnolkus ckux Pater eins rexnum 

Laiovariorum vonvessit rexsnckum post se, st XI °°° kal.^uxusti veniebat 
at salinam simulgus vum eo Ilckalpertus arckispisoopus, et üäelitatvm 
iuraverunt ei Lalinarii eunvti tam nobiles quam ignobiles viri; vgl. 
hierzu Brehlau, vie ältere 5al;burger Rnnalistik (Rbh. d. preuh. 6kad. 
d. w. 1923, phil.-hist. Nl. Nr. 2) 5. 61.

°) vgl. Liudprand, Rntapod. 3, 50.
vgl. Riezler, Gesch. Laierns 1^ 5.525; Becker, Liudprand 5. 220. 

') vgl. Liudprand 3, 49: Hui (Xrnalckus) . . Veronam usgue pervenit.
Huoä rsx Hugo ut auäivit,.. ei obviam tsnäit; 3, 50: Oumgue 

eoäsm pervenisset ., 3, 52: Munitionem autem, guav in sackem 
eivitate erat, . Huxoni rsgi mox oivitas rsäckitur, et katerius, 
eiusäem civitatis episcopus, ab eo captus.

°) vgl. Vita Ratherii c. 18, 5. XVII. vas von ihnen mit Recht ab­
gelehnte Vssenigo ist heut« eine Zrazione der Lomune volce an der Bahn 
nach Trient.
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Formen dieses Drtsnamens sind Guxolengo, Gutolingo, Gusi- 
lingus bezeugt?) vor allem sprechen aber alle sachlichen Momente 
für diesen Grt. Als Brückenkopf auf dem etwas höheren südlichen 
Ufer gelegen, dort wo die Lisch aus ihrer bisherigen genau 
südlichen Richtung hart am Rande der den Gardasee im Osten 
umziehenden Höhen sich energisch nach Osten und damit in die 
Ebene wendet, am Sammelpunkt mehrerer von Süden kom­
mender Straßen, die nördlich des Flusses dann vereinigt grad­
linig auf die Etschklause zuführen, war Bussolengo ein strate­
gischer Punkt erster Ordnung. Setzte Hugo hier über den Fluß, 
so stand er zwischen den Engpässen der Etsch und dem in Verona 
liegenden Hauptheer der Lagern und hatte diesem den Rückzug 
über die Brennerstraße, sowie jeden Nachschub bereits abge­
schnitten. Es ist daher verständlich, daß die bayrische Besatzung 
von Bussolengo, als sich hier Hugos Truppen zeigten, aus dem 
Kastell herauseilten, um die drohende Gefahr aufzuhalten. Es 
ist weiter verständlich, daß, als die Vernichtung dieser Besatzung 
in Verona bekannt wurde, im Lager Arnulfs jene große Ver­
wirrung entstand, von der Liudprand zu berichten weiß, und 
daß der Herzog schleunigst in Eilmärschen nach Norden zog?) 
Er wollte die Etschklausen vor den Truppen Hugos erreichen und 
so das Gros seines Heeres vor dem Abgeschnittenwerden und 
der Vernichtung retten, vor dem Abzug der Bayern aus Verona 
kam es noch zu offenem Kampf zwischen den bislang verbün­
deten. Arnulf wollte sich nach Liudprands Bericht ^) - Nlilos 
bemächtigen und ihn, wohl als Geisel, mit nach Deutschland 
nehmen bis zu einer glücklicheren Wiederholung des Kriegszuges. 
Milo zog es aber vor, zu fliehen, und lieferte sich Hugo auf 
Gnade und Ungnade aus. Milos Bruder versuchte die Befestigung 
innerhalb Veronas, vermutlich die Arena, gegen die Bayern zu 
verteidigen. Doch Arnulf stürmte sie und führte Nlilos Bruder 
samt dessen Mannschaft als Gefangene nach Deutschland fort. 
Als Hugo die Stadt bald daraus betrat, schickte er den Bischof

^) vgl. Limeoni, Verona, Guida storico-artistica della Gittä e pro­
vincia (1SVS) 5.393; Amato Amati, vizionario corografico dell'Italia 
l 5.111g zu Bussolengo.

Vgl. Liudprand, Antap. 3, 50 u. 51.
') vgl. ebd. 3, 50—52.
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Ratherius in die Verbannung nach pavia, während Milo Ver­
zeihung erhielt.

So weit geht der Bericht Liudprands. Was Rather in seinem 
Brief an Ursus über diese Dinge andeutet, verknüpfen die Bal- 
lerini, Vogel und Monticelli damit auf folgende Weises: Der 
Zorn Hugos richtete sich nach dem Einmarsch in die Stadt mit 
aller Stärke gegen die vornehmen veronesen, gegen den gesamten 
Klerus, vor allem aber gegen den Archidiakon, Ursus' Schwieger­
vater, der ihm als einer der Hauptverräter erschien. Die bur- 
gundischen Scharen plünderten Veronas Kirchen und privat- 
häuser, fingen und marterten die Schuldigen und schickten sich 
an, sie hinzumorden. Der Bischof, den man wegen seiner an­
geblichen Verwandtschaft mit den burgundischen Zührern und 
dem Könige selbst anfangs schonte, bemühte sich, diese Greuel 
zu lindern und vor allem den Klerus zu retten. Zür ihn selbst 
wollte sich der Erzbischof hilduin von Mailand verwenden, der 
im Gefolge des Königs mit nach Verona gekommen war. Um 
den Archidiakon vor dem sicheren Tode zu bewahren, hielt Rather 
mit einer Unzahl vornehmer veronesen eine Beratung ab. Sn 
deren Verlauf wurde beschlossen, daß der Archidiakon einen Brief 
voller Schmähungen an Hugo schicken sollte, wodurch er sich von 
aller Schuld rein waschen würde. Ursus schrieb den Brief nieder, 
er wurde von allen Anwesenden genehmigt und Hugo über- 
sandt. Er enthielt, so vermuten die Ballerini und Vogel, die 
Namen von Unschuldigen, ja von Hugo Nahestehenden, die als 
Urheber des Verrats am Könige bezeichnet wurden. Als Hugo 
den Brief in Händen hatte, ermittelte er sofort Ursus als den 
Schreiber. Sn die Enge getrieben, gab dieser als den Verfasser 
desselben und als den alleinigen Anstifter des ganzen Aufstandes 
den Bischof an. Der König verschonte darauf alle übrigen und 
bestrafte nur Ratherius, indem er ihn in pavia in den Turm 
werfen ließ.

Aus Rathers Brief an Ursus ist klar zu erkennen, daß der 
Schmähbrief an König Hugo von entscheidender Bedeutung war. 
Die Erklärung der Ballerini ist aber gerade an diesem Punkte 
nicht recht einleuchtend, und schon Vogel, der sie ja genau so

vgl. zum solgenden die Nachweise oben L. Z78 Nnm. 2—4. 
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übernahm, fühlte sich dabei nicht recht wohl und setzte in seiner 
Darstellung hier mehrere große Fragezeichen?) Bei erneuter, 
genauester Interpretation des Ratherschen Brieftextes entsteht 
denn auch von der ganzen Geschichte ein Bild, das von dem 
bisher geltenden erheblich abweicht, aber die größere Wahr­
scheinlichkeit für sich haben dürfte. Der Hauptunterschied liegt 
darin, daß der größte Teil der Ereignisse, die sich angeblich erst 
nach der Wiedereinnahme Veronas durch Hugo abgespielt haben 
sollen, nunmehr schon in die Zeit zwischen der Niederlage der 
Lagern bei Bussolengo und ihrem endgültigen Abzug aus Verona 
gesetzt werden muß, und daß die Akteure dabei nicht die Bur­
gunder, sondern die Lagern sind.

Auszugehen ist von dem Satz: dlsm?) veniente, ut optime 
nosti, a contraria parte altera, cum, ea perspecta, gens e itera 
et nodis dsrdars, cle se ipsa vero iure suspecta, utpote pro ea, 
quae inter vos iam in multis in negotio consimili saepe nsukrs- 
gsverat vita, omnem ut erat culpam in eunöem retorsisset 
srcdickisconum et nostrae partis donoratiores ^uosllam, maxime 
vero in clerum universum. . Die Ballerini^) sehen in der gens 
perspecta, e itera et nobis barbara, «te se ipsa vero iure suspecta 
die herannahenden Burgunder. Es ist nun schon an sich ganz un­
wahrscheinlich, daß Rather in diesem, sonst sehr vorsichtig ge­
haltenen Brief an seinen Zeind, der ihn seinerzeit an Hugo verriet, 
aus der Gefangenschaft heraus, also noch in der Gewalt des Königs, 
diesen und seine Krieger ein rohes und barbarisches Volk hätte 
nennen und ihnen die gleich darauf erzählten Greueltaten mit 
starken Worten hätte vorwerfen sollen. Aber die Ballerini haben 
überhaupt die Konstruktion des ganzen Satzes nicht genau über­
schaut. Veniente . altera und gleich darauf ea perspecta sind 
nicht mit gens eKera et nodis dsrdars zu verbinden. Veniente 
alter» bezieht sich vielmehr auf epistols im unmittelbar vorher­
gehenden Satz zurück. Es ist also so zu konstruieren und zu er­
gänzen: blsm, ut optime nosti, veniente slters (epistola) a 
contrsris parte, cum es perspects, gens ellers et nodis dsr- 
bsrs ,.. omnem culpsm in eunckem srcbiclisconum

>) vgl. Vogel . S.64ff.
-) tveigle Brief Nr. 1,- Ballerini 5. S8V—S9L
') Ballerini 5. S8 Rnm. 41.
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retorsisset, . Durch diese grammatische Klärung verändert sich 
die Situation von Grund aus. Die Zeus «Hera ei uodis barbara 
sind die Lagern, wodurch übrigens auch die Umdeutung der 
Ballerini von nodis zu vobis überflüssig wird, denn von den 
Vagem konnten sowohl die veronesen als auch Ratherius als 
Lothringer sich distanzieren. Die pars contraria sind dann die 
Burgunder, von diesen trifft ein Brief ein. Als er bekannt wird, 
werfen die Lagern die ganze Schuld an der Niederlage bei 
Bussolengo nämlich - auf die vomehmen der Stadt, den Klerus 
und den Archidiakon, da sie infolge früherer schlechter Erfahrungen 
den Italienern gegenüber mißtrauisch sind, und beginnen zu 
plündern und zu morden. Sie befinden sich also innerhalb der 
Stadt, während die Burgunder noch draußen stehen. Dieses Bild 
der kurz vor ihrem Abzüge aus Verona in der verbündeten Stadt 
wie Zeinde hausenden Bagem kennen wir nun aber aus Liud- 
prands Schilderung?) Es ist die Situation kurz nach der Ver­
nichtung der Besatzung von Bussolengo, als die Bagem an Rückzug 
denken, Gras Nlilo bereits zu Hugo geflohen ist und sein Bruder 
die Zitadelle gegen die Bagem zu halten versucht. Der Brief 
von feiten der Burgunder, der die Lagern gegen die veronesen 
so in Harnisch brächte, wird darum dem ganzen Zusammenhangs 
nach wahrscheinlich eine Aufforderung Hugos an die veronesen 
enthalten haben, wieder von den Lagem abzufallen und ihm 
die Stadt auszuliefem. Allgemeinen verrat witternd, werfen 
die Bagem nun auch die Schuld an der Niederlage von Busso­
lengo auf die veronesen und beginnen ein Strafgericht. Inter­
essant ist, daß sie den Bischof verschonen und in dem Archidiakon 
den Hauptschuldigen sehen, vielleicht darf man daraus schließen, 
daß Hugos Brief an den letzteren gerichtet war. Mit dem Bischof 
war der König ja zerfallen. Rather selbst allerdings erklärt seine 
bessere Behandlung daraus, daß die Lagem in ihm einen Stam­
mesverwandten ihrer Kührer respektiert hätten. Arnulf selbst 
habe ihn so genannt?) Wieweit Rather hier schönsärbt, um seine

*) vgl. oben 5. S8I mit Knm. z.
2) Mit voiwavxuinitas ist hier wahrscheinlich nicht die eigentliche Bluts­

verwandtschaft, sondern lediglich die gemeinsame Zugehörigkeit zu den 
nördlich der kllpen sitzenden germanischen Stämmen im Gegensatz zu den 
Italienern gemeint, vie Ballerini S. 99 Anm. 42 beziehen diese Er- 
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bis zuletzt enge Verbindung mit den Lagern zu vertuschen, läßt 
sich nicht absehen. Glaubwürdig schildert er aber, wie er sich in 
jener schrecklichen Nacht darum mühte, seine Kleriker vor der 
Folter und dem Tode zu retten, vabei rühmt er sich des be­
sonderen Verdienstes, nicht nur Ursus, wie die Ballerini und die 
Späteren lesen*), sondern vor allem dem Archidiakon Freiheit 
und Leben erhalten zu haben. Damit kommen wir zu der my­
steriösen Angelegenheit des Schmähbriefes an König Hugo, vie 
Versammlung im Morgengrauen, welche ihn zu schreiben be­
schloß, ist nach unserer Meinung nicht ein Tonsilium des Bischofs 
mit einigen Bürgern der Stadt, sondern eine Versammlung der 
veroneser Großen und der bayerischen Gruppenführer, was man 
aus den Worten: ckecretum?) est ab omnibus, kam nostra­
tium quam exterorum schließen kann. Oie Bayern forderten 
dort wahrscheinlich sichtbare Beweise für die Unschuld des vero­
neser Klerus und seines besonders verdächtigen Führers, des 
Archidiakons, an der von ihnen vermuteten Konspiration mit 
den Burgundern und verlangten einen energischen Absagebrief 
des gesamten veroneser Klerus als Antwort auf den Brief Hugos. 
Dieser Absagebrief sollte voller Schmähungen gegen den König 
sein?) vie Bayern erklärten, wenn es der Archidiakon wagen würde, 
ein solches Schreiben abzuschicken, so wollten sie an seine Unschuld 
glauben und ihn laufen lassen. Andernfalls würde er sofort hin­
gerichtet werden?) Line spätere Bestrafung durch Hugo der 
sofortigen Aburteilung vorziehend, erklärten sich die Kleriker und 
auch der Bischof zu allem bereit, vielleicht hat der Bischof den 
Text selbst entworfen, sicher hat ihn Ursus niedergeschrieben. Er 
trug wahrscheinlich keine besondere Namensunterschrift, sondern

Zahlung natürlich auf Hugo, da die ganze Episode bei ihnen nach der 
Mederbesetzung der Stadt durch diesen spielt. Gerade die Bezeichnung 
princeps scheint mir aber die Beziehung auf den Herzog Arnulf und nicht 
auf den König Hugo zu bestätigen.

i) Die Ballerini lesen hier irrtümlich promissis et ipsis tibi statt 
promissis et ipsi et tibi; vgl. Weigle Brief l; Ballerini S. 98B.

-) vgl. ebd. S. 99 6.
8) Vgl. ebd. 5. 98 0: epistolam conviviis plenam

Vgl. ebd. 5. 99 6/V: et si illam mittere auderet arobidiaoonus, guasi 
inscius dimitteretur criminis, sin alias, sententiam ilioo subiret oapitis. 
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wurde im Namen des Gesamtklerus verfaßt. Sonst hätte Hugo 
später nicht nach dem Absender zu forschen brauchen. Als das 
verhängnisvolle Schreiben abgesandt war, ließen die Lagern den 
Archidiakon frei und zogen bald darauf ab. Alles Spätere 
bietet der Erklärung nun keine Schwierigkeiten mehr. Nachdem 
Hugo die Stadt in Besitz genommen hatte, forschte er empört 
nach dem für den Brief verantwortlichen. Der Schreiber Ursus 
war schnell ermittelt. Er erklärte, der verantwortliche nicht nur 
für den Brief, sondern für die ganze Empörung sei der Bischof 
allein?) ver Nönig, froh, auf diese Weise des lang Gehaßten 
sich entledigen zu können, setzte Rather ohne weitere Unter­
suchung und ohne Befragung einer Sgnode ab und warf ihn in 
den Turm zu pavia.

h vgl. ebd. 5.98 V: ins suotorvm, ws totius moliminis xr»esentasti 
inventorem.

Nachtrag: Da die Druckerei gezwungen war, die Arbeit an der 
Edition der Ratherbriefe kurz vor dem Umbruch vorläufig einzustellen, 
können die Ratherzitate dieses Artikels nur nach den Nummern der 
neuen Ausgabe angeführt werden, denen die Seitenzahlen der älteren 
Drucke, derBallerini,Nlorins usw., soweit möglich, beigefügt wurden.


